
 

 

 
  Oberingenieurkreis II 

 
Tiefbauamt 
des Kantons Bern 

 

 

Wasserbauplan, Auflage 
  

Beilage C.5.2   

         
Gemeinde  Bern  Datum Dossier  22. Mai 2018  

Erfüllungspflichtiger  Stadt Bern  Revidiert         

Gewässernummer  37  Projekt-Nr.         

Gewässer  
Aare  Plandatum         

Plan-Nr.        Format  A4  
         

Hochwasserschutz Aare Bern 
Gebietsschutz Quartiere an der Aare 

         

Unterlage  Vorprüfungsbericht  

         
Projektverfassende         
Generalplanerteam HWS Aarebogen: 
p.A. 
Emch+Berger AG Bern 
Seestrasse 7 
CH-3700 Spiez 

  
Rolf Mühlethaler 
Architekt BSA SIA 
 
w+s 
Landschaftsarchitekten AG 

         
Wasserbauplangenehmigung:       
 



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Vorprüfungsbericht  

599070_20_08_01 Vorprüfungsbericht Auflage.docx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
 
Erstelldatum Mai 2016 
Änderungsdatum 19. April 2018 
Autor/in Team Aarebogen, c/o Emch+Berger 

Infraconsult 
Tiefbauamt der Stadt Bern 

Auftragsnummer 599070 
Seitenanzahl 89 inkl. Deckblatt 
Verteiler Dossier WBP 

 
© Tiefbauamt der Stadt Bern 
  



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Vorprüfungsbericht Seite 1 
 

599070_20_08_01 Vorprüfungsbericht Auflage.docx 

Inhaltsverzeichnis 
 
1 Zusammenfassung 4 

1.1 Ergebnis der Vorprüfung 4 
1.2 Fazit der Vorprüfung 5 
1.3 Weiteres Vorgehen 5 

2 Vorprüfungsprojekt im Überblick 6 

2.1 Dalmazi 6 
2.2 Marzili 6 
2.3 Aarstrasse 7 
2.4 Matte 7 
2.5 Altenberg 8 
2.6 Langmauer 9 

3 Vorprüfung im Überblick 10 

3.1 Zweck und Durchführung 10 
3.2 Kantonale Fachstellen 10 
3.3 Fachstellen des Bundes 10 
3.4 Die am häufigsten angesprochenen Themen 10 

4 Ergebnisse der Vorprüfung 13 

4.1 Wasserbauplan 13 

Amt für Gemeinden und Raumordnung 13 
Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, Abteilung 
Naturförderung 18 
Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, 
Fischereiinspektorat 18 
Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, 
Jagdinspektorat 25 
Amt für Wasser und Abfall (Amtsbericht) 26 

Amt für Wasser und Abfall (Stellungnahme) 27 
Amt für Wald des Kantons Bern (Fachbericht Naturgefahren) 29 
Amt für Wald des Kantons Bern (Amtsbericht) 30 
Archäologischer Dienst des Kantons Bern 34 
Denkmalpflege der Stadt Bern 37 
Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis II 39 

4.2 UVB 48 

Amt für Gemeinden und Raumordnung 48 
Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, Abteilung 
Naturförderung 48 
Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, 
Fischereiinspektorat 54 
Amt für Umweltkoordination und Energie 56 
Amt für Umweltschutz 69 
Amt für Wald des Kantons Bern (Amtsbericht) 74 
Amt für Wasser und Abfall (Amtsbericht) 74 
Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis II 76 

4.3 Koordinierte Stellungnahme Bund 78 

Bundesamt für Umwelt 78 
Bundesamt für Kultur 82 
Bundesamt für Strassen 83 
Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission und 
Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege 85 

5 Anhang: Vorprüfungseingaben 87 

 
  



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Vorprüfungsbericht Seite 2 

 

Glossar 
 
Blocksatz Lage von unbearbeiteten Steinblöcken, die mauer-

werkartig in die Uferböschung gesetzt werden, um 
diese vor Erosion zu schützen. 

Blockwurf Lage von lose geschichteten oder geschütteten 
Steinblöcken, die zur Ufer- oder Böschungssiche-
rung dienen. 

Bohrpfahlwand Wand zur Sicherung eines (meist künstlichen) Ge-
ländesprungs, zum Beispiel einer Baugrube. Sie 
besteht aus vielen einzelnen bewehrten (= verstärk-
ten) und unbewehrten Bohrpfählen aus Ortbeton.  

Buhne, Mikrobuhne Meist längliches Bauwerk, das vom Ufer her in ein 
Fliessgewässer gebaut wird und hauptsächlich dazu 
dient, die Strömung gegen die Gewässermitte abzu-
drängen und das Ufer vor Erosion zu schützen. 

Dammbalken Dammbalken sind horizontal übereinander liegende 
Balken oder Tafeln aus Holz, Metall (Aluminium) 
oder anderem Material, die einen Verschluss, 
Durchlass oder einen Überlauf variabel und zeitwei-
se verschliessen. 

Drainage Die Drainage (= Entwässerungsanlage) mit techni-
schen Systemen wird eingesetzt, um Vernässungen 
an Bauwerken und landwirtschaftlich genutzten oder 
besiedelten Flächen entgegenzuwirken. Dazu wird 
das Wasser erfasst und zielgerichtet abgeleitet. 

Freibord Das Freibord bezeichnet den senkrechten Abstand 
zwischen dem Wasserspiegel und der Oberkante 
des Ufers, eines Wasserbauwerks (z.B. Damm) 
oder der Unterkante einer Brücke. Bei Brücken mit 
nicht horizontaler Unterkante (schräg, gebogen) 

bezieht sich das Freibord auf eine mittlere Kote der 
Unterkante. 
Das erforderliche Freibord bezeichnet das Freibord, 
welches eingehalten werden muss, damit eine rech-
nerisch bestimmte Abflusskapazität des Gerinnes 
gewährleistet ist. Das erforderliche Freibord wird als 
hydraulische Grösse betrachtet. Es beschreibt ei-
nerseits die Unschärfen in der Berechnung einer 
Wasserspiegellage bei gegebenem Gerinnequer-
schnitt, und andererseits berücksichtigt es Prozesse 
wie Wellenbildung und Staudruck an Hindernissen 
sowie den Transport von Treibgut. [Empfehlungen 
Freibord KOHS 2013] 

Geschiebe Feststoffe wie Kies und Steine, welche im Bereich 
der Gewässersohle transportiert werden. 

HQ100, HQ300, EHQ Hochwasserereignis mit Angabe der Jährlichkeit. Mit 
HQ100 wird ein hundertjährliches Hochwasser be-
zeichnet, dessen Abfluss statistisch im Durchschnitt 
einmal in hundert Jahren erreicht oder überschritten 
wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass im nächsten Jahr 
ein HQ100 auftritt liegt bei 1 %. Ein HQ300 bezeichnet 
entsprechend ein dreihundertjährliches Hochwas-
serereignis, dessen Abfluss statistisch einmal in 
dreihundert Jahren erreicht oder überschritten wird. 
Ein mit EHQ (Extremhochwasser) bezeichnetes 
Ereignis ist ein sehr seltenes Hochwasserereignis, 
bei welchem der höchste bekannte Abflusswert 
überschritten wird. Dem Extremhochwasser wird 
keine Jährlichkeit zugeordnet. 

Schutzziel Jährlichkeit eines Ereignisses, für welches bestimm-
te Objekte und Infrastrukturanlagen geschützt wer-
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den sollen (z.B. HQ100). Der Schutzgrad wird nach 
heutiger Praxis im Wasserbau in Funktion der zu 
schützenden Objekte (Siedlung, Einzelgebäude, 
Verkehrswege, Freizeitanlagen etc.) differenziert 
festgelegt.  

Schutzkote Minimale Höhe (Lage m ü. M.) der geplanten 
Schutzmassnahmen (mobil oder fest), damit die 
gewünschte Abflusskapazität und somit das festge-
legte Schutzziel erreicht werden können. 

Sohle Grund des Gewässers 
Verklausung Verstopfung eines Gerinnes durch Schwemmholz, 

Geschiebe oder anders Material, welches einen 
Aufstau verursacht. Verklausungen entstehen typi-
scherweise an Engstellen und vorspringenden Ele-
menten wie beispielsweise an Brückenpfeilern oder 
bei hohen Abflüssen an Brückenplatten. 
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1 Zusammenfassung 

Bei starken Hochwasserereignissen sind die Quartiere an der Aare heute 
ungenügend geschützt. Allein zwischen 1999 und 2007 gab es in den be-
troffenen Gebieten hochwasserbedingte Schäden im Umfang von rund 
90 Millionen Franken: Die Ereignisse mit den grössten Schäden –  so ge-
nannte «Jahrhunderthochwasser» – fanden 1999 (620 m³/s) und 2005 
(600 m³/s) statt; nur wenig geringer war die Wassermenge im Jahr 2007 mit 
520 m³/s. Diese drei Ereignisse allein verursachten die erwähnte Schaden-
summe von rund 90 Mio. Franken. 
 
Seit dem Hochwasser 2005 wurden diverse Massnahmen umgesetzt, wel-
che kurz- bis mittelfristig eine Verbesserung der Situation gebracht haben. 
Dank der Notentlastung am Schwellenmätteli, den Uferbefestigungen für 
das Aufstellen von schwerem Interventionsgerät, der Ausrüstung der Feu-
erwehr mit mobilen Beaver-Sperren sowie dem provisorischen Hochwas-
serschutz am Tych sind die Einsatzkräfte heute gegen die in den letzten 
Jahren beobachteten raschen Anstiege der Hochwasserpegel und für die 
Schwemmholzentnahme besser gewappnet. Den Beweis für die Wirkung 
der getroffenen Massnahmen lieferte die Hochwassersituation im Jahr 
2015: Trotz einer Wassermenge von 510 m³/s – also praktisch gleich wie 
2007 – gab es keine Schäden an privaten Sachwerten. 
 
Um die städtischen Quartiere an der Aare nachhaltig vor Hochwasser zu 
schützen, sind aber weitere, langfristig greifende Massnahmen nötig, wel-
che die Risiken durch aufsteigendes Grundwasser und durch die in jüngster 
Zeit (1999, 2005) markant höheren Abflüsse bei Hochwasserereignissen 
senken. Mit dem Projekt «Gebietsschutz Quartiere an der Aare» soll das 
Schutzdefizit behoben werden. Es umfasst Hochwasserschutzmassnahmen 

links- und rechtsufrig entlang der Aare vom Dalmaziquartier bis in den Al-
tenberg. 
 

1.1 Ergebnis der Vorprüfung 

Dem kantonalen Wasserbaugesetz entsprechend, hat die Stadt Bern den 
Wasserbauplan «Gebietsschutz Quartiere an der Aare» der Leitbehörde 
(kantonales Tiefbauamt, Oberingenieurkreis II) am 24. Februar 2016 zur 
behördlichen Vorprüfung übergeben. Die Leitbehörde hat die Unterlagen 13 
kantonalen Fachstellen und dem Bund zur Beurteilung weitergeleitet. 
 
Die kritischen Punkte aus der Vorprüfung sind: 

1) Material der Ufermauern 
2) Anhebung Schönau- und Altenbergsteg 
3) Ersatz Landlebensräume 

 
1) Material der Ufermauern 
Die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) und die 
Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (EKD) wünschten anstelle 
der massiven Standsteinmauer in der Matte eine differenzierte Anwendung 
berntypischer Natursteine. 
 
Nach einer Begehung vor Ort verfassten die beiden Kommission eine er-
gänzende Stellungnahme zur Vorprüfung. Basierend auf der zeichneri-
schen Abwicklung des Mauerverlaufs (Beilage C.1.3 des Wasserbauplan-
dossiers), verzichten sie auf die Forderung nach einer Überarbeitung der 
Materialwahl. 
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2) Anhebung Schönau- und Altenbergsteg 
Diverse Eingaben von Bundesfachstellen fordern eine Überprüfung resp. 
einen Verzicht auf die Pläne, den Schönau- und den Altenbergsteg anzu-
heben. 
 
Die Aare führt bei grösseren Wassermengen Holz mit. Dieses kann an der 
Unterseite der Stege hängen bleiben (Verklausung) und schlimmstenfalls 
zu einem Abbruch eines Stegs führen. Dies führt zu einem Rückstau des 
Wassers und damit zu einem höheren Wasserspiegel oberhalb des Stegs. 
Werden die beiden Stege nicht angehoben, erhöht sich das Schadenpoten-
zial für die Aare oberhalb des jeweiligen Stegs. 
 
Die Inkaufnahme eines etwas erhöhten Verklausungsrisikos und eines 
leicht erhöhten Schadenpotenzials wird sowohl für den Schönau- als auch 
für den Altenbergsteg als tragbar erachtet. Deshalb wird auf die Anhebung 
des Schönau- und des Altenbergstegs verzichtet. 
 
3) Ersatz Landlebensräume 
Durch die vorgesehenen Uferabflachungen beim Gaswerk-Areal gehen 
wertvolle Landlebensräume verloren. Der Amtsbericht Naturschutz fordert 
eine ausgeglichene Bilanz der Landlebensräume.  
 
Durch die aufwändigere Gestaltung des Aare- und des Uferbereichs kann 
die Bilanz der Landlebensräume bis zum neu angelegten Uferweg ausge-
glichen werden. 
 

1.2 Fazit der Vorprüfung 

Angesichts der Grösse des Projekts gab es relativ wenige kritische Einga-
ben durch die Fachstellen von Bund und Kanton. Viele betreffen zudem 
Punkte, welche in der Ausführung zu beachten sind. 
 
Alle kritischen Punkte konnte bereinigt werden. 
 

1.3 Weiteres Vorgehen 

Nach der behördlichen Genehmigung wird das Projekt in einem separaten 
Verfahrensschritt öffentlich aufgelegt, um betroffenen und zur Einsprache 
berechtigten Personen und Organisationen Gelegenheit zur Ergreifung von 
Rechtsmitteln zu geben (Einsprache, Beschwerde etc.). 
 
Bevor das Projekt schliesslich zur Ausführung gelangt, braucht es noch die 
Zustimmung des Stadtrats und der Stadtberner Stimmberechtigten zum 
Baukredit und zum Wasserbauplan. Im günstigsten Fall – wenn alle weite-
ren Schritte keine grösseren Verzögerungen erfahren – ist ein Baubeginn 
2019/2020 möglich. 
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2 Vorprüfungsprojekt im Überblick 

Bei starken Hochwasserereignissen sind die Quartiere an der Aare heute 
ungenügend geschützt. Mit dem vorliegenden Hochwasserschutzprojekt 
soll dieses Defizit behoben werden. Der Wasserbauplan «Gebietsschutz 
Quartiere an der Aare» umfasst Hochwasserschutzmassnahmen links- und 
rechtsufrig entlang der Aare vom Dalmaziquartier bis in den Altenberg. 
 

2.1 Dalmazi 

Oberhalb des Auslaufs des Dalmazibachs sind keine zusätzlichen Mass-
nahmen vorgesehen: Der Tierpark Dählhölzli hat bereits Massnahmen er-
griffen, die Massnahmen am Dalmazibach sind umgesetzt. 
 
Vom Auslauf des Dalmazibachs bis unterhalb der Weststrasse ist eine 
Sitzmauer aus Sandstein entlang der Aare vorgesehen, die gegen die 
Dalmazibrücke hin ausläuft. Mobile Elemente beim Auslauf Dalmazibach 
und kleine Anpassungen verhindern, dass Wasser aus dem Überflutungs-
bereich vor der Brücke eindringen kann. 
 
Ein vollständiger Verzicht auf Schutzmassnahmen für das Dalmaziquartier 
wurde geprüft, aber verworfen. Damit der Entlastungsstollen Thun in Zu-
kunft optimal betrieben werden kann, muss in Bern ein Durchfluss von bis 
zu 550 m³/s gewährleistet sein. Ohne die vorgesehenen Massnahmen hätte 
eine solche Abflussmenge im Dalmaziquartier Schäden zur Folge – es sei 
denn, die Liegenschaftsbesitzer würden auf eigene Kosten individuelle 
Schutzmassnahmen an ihren Gebäuden vornehmen. 
 

Weiter wird der denkmalgeschützte Schönausteg um ca. 60 cm angehoben, 
um einer Verklausungsgefahr (Schwemmholz) vorzubeugen. Dies bedingt 
grossflächige Anpassungen zur Gewährleistung der Behindertengängigkeit. 
Im Anschluss an die Anhebung ist die – altersbedingt notwendige – Sanie-
rung des Stegs vorgesehen (separates, aber koordiniertes Projekt). 
 
Die Dalmazibrücke bleibt in ihrer Höhe bestehen, wird aber verschalt, damit 
eine glatte Oberfläche entsteht. Auf diese Weise erhält die Brücke bessere 
hydraulische Eigenschaften. 
 

2.2 Marzili 

Auf dem Gaswerk-Areal erfolgt der Hochwasserschutz im rückwärtigen 
Raum. Er wird weitgehend mit landschaftlichen Elementen – wie Terrainan-
passungen und Weganhebungen – erstellt, wobei bestehende Erhöhungen 
integriert werden. Alle Weganpassungen nehmen Rücksicht auf die Bedürf-
nisse von Menschen mit Behinderungen. Auf die bestehende Bepflanzung 
wird, wenn immer möglich, Rücksicht genommen. 
 
Das Aareufer wird mit variablen Böschungsneigungen abgeflacht. Damit 
entsteht ein attraktiver, ökologisch hochwertiger Naherholungsraum in un-
mittelbarer Stadtnähe. Die parkartige Fläche entlang der Aare darf bei 
Hochwasser bis zu den oben erwähnten Massnahmen überschwemmt wer-
den. 
 
Geplant ist im Marzilibad eine erhöhte Sitzmauer (Beton) bzw. Pritschen-
mauer (Beton mit Holz), die von der Liegewiese aus – dank einer leichten 
Anböschung des Terrains – kaum wahrzunehmen ist und sowohl das Bad 
als auch das dahinterliegende Quartier vor Überflutung schützt. Einzelne 
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Zugänge zum Uferweg werden mit mobilen Elementen geschützt. Damit 
bleibt das Aareufer auch für Rollstuhlfahrer zugänglich. 
 
Ende April 2015 wurden am Bueber bauliche Mängel festgestellt. Die Steg-
anlage sowie das Seeli mussten gesperrt werden. Zurzeit werden mögliche 
Szenarien für den Umbau des Buebers im Auftrag von Hochbau Stadt Bern 
erarbeitet und geprüft. Da die Sanierung des Buebers vor der Umsetzung 
der Hochwasserschutzmassnahmen erfolgen wird, ist sie als Drittprojekt 
gekennzeichnet. Der Kostenteiler wird vor Baubeginn definiert. 
 
Im Projekt «Sanierung Bueber» ist ein Ersatz der Spundwand mit Holzver-
kleidung vorgesehen; die bestehenden Öffnungen können im Ereignisfall 
mit Schiebern geschlossen werden.  
 
Der Abgang vor der Dalmazibrücke bleibt erhalten und wird mit mobilen 
Dammbalken geschützt. 
 

2.3 Aarstrasse 

Eine Mauer (Sandstein) entlang der Strasse vom Schwanenmätteli bis zur 
Matte dient als Hochwasserschutz. Das in die Aare hinausragende Trottoir 
der Aarstrasse wird zurückgebaut und so die alte Uferschutzmauer und der 
ursprüngliche städtebauliche Zustand wiederhergestellt. Die bestehenden 
Ufermauern werden abgedichtet. 
 
Mit dem Abbruch der Trottoir-Auskragung verändert sich der bestehende 
Strassenraum (Querschnitt). Eine Neugestaltung der Aarstrasse drängt sich 
auf (Drittprojekt). Für die Fussgängerinnen und Fussgänger soll entlang der 

Aare eventuell ein durch Bäume (Option1) abgegrenzter Fussweg entste-
hen. Die bereits bestehende Polleranlage bleibt erhalten. Der vorgesehene 
Strassenquerschnitt ermöglicht das Kreuzen von PW und Velo, regelmässi-
ge Ausbuchten ermöglichen auch ein Kreuzen von Lastwagen und PW. 
 

2.4 Matte 

Im Bereich des Tych werden die Mauern abgedichtet. Die Tychsohle ist 
dank natürlicher Einflüsse (Kolmation) bereits dicht. Die heutigen Ufermau-
ern aus Beton werden durch Sandsteinmauern ersetzt. Der Zugang zum 
Matte-Kraftwerk erfolgt stirnseitig wie bis anhin, jedoch ist er durch ein was-
serdichtes Schiebetor geschützt. Aufgrund der durchgehenden Mauer muss 
der Tychsteg um ca. 1 m (entspricht der Höhe der Mauer) angehoben wer-
den. 
 
Im Bereich des ACS-Gebäudes wird die bestehende Mauer (Grundablass) 
beibehalten. Weiter aareabwärts ist zum Schutz der Matte eine neue 
Schutzmauer aus Sandstein vorgesehen. Die Schutzmauer wird auf den 
Wasserspiegel eines 100-jährlichen Hochwassers (600 m³/s) ausgelegt. Auf 
Beschluss des Berner Stadtrats soll das Freibord durch mobile Massnah-
men (Dammbalken auf der Mauerkrone) gesichert werden. Die vor Ort ge-
lagerten mobilen Massnahmen werden auf ein 300-jährliches Hochwasser 
ausgelegt. Im Ereignisfall müssen diese Dammbalken durch die Interventi-
onskräfte eingebaut werden. 
 
Bei den Liegenschaften zwischen Nydegg- und Untertorbrücke werden die 
Fassaden abgedichtet. 
 
                                                      
1 Hierfür wird die technische Machbarkeit in einem nächsten Schritt geklärt werden. 
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Das Gestaltungskonzept für die architektonische und städtebauliche Um-
setzung der Ufererhöhungen orientiert sich an der historischen Entwicklung 
der Stadt Bern. Es nimmt Rücksicht auf die Altstadt und deren Status als 
UNESCO-Weltkulturerbe. Damit das überaus empfindliche Stadtgefüge 
nicht nachteilig verändert wird, soll insbesondere aufgrund der Anregungen 
der eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) und der 
eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege (EKD) eine auf die hoch-
wassertechnisch notwendigen Massnahmen beschränkte Lösung erarbeitet 
werden. 
 
Wegen des durchlässigen Untergrunds in der Matte sind zusätzliche Mass-
nahmen notwendig: Eine unterirdische Dichtwand (ab ACS-Gebäude bis 
Nydeggbrücke) sorgt dafür, dass kein Aarewasser durch den Boden in die 
Häuser und ins Quartier eindringt und zu Schäden führt. Hangwasser und 
Regenwasser, das sich innerhalb der Dichtwände ansammeln kann, wird im 
Hochwasserfall mit Drainageleitungen und Pumpwerken in die Aare abge-
führt. 
 
Auf der rechten Uferseite (Seite Bärenpark) ist eine Uferaufwertung vorge-
sehen. 
 

2.5 Altenberg 

Die Gebäude am Klösterlistutz werden mit einer Mauer von der gleichen Art 
wie die vor Ort bereits bestehende geschützt. Die Felsenburg wird mit dich-
ten Fenstern versehen. 
 
Viele Liegenschaften im Altenberg-Quartier sind für die Blaulichtorganisati-
onen nur über die Altenbergstrasse erreichbar. Bereits ab einer verhältnis-

mässig geringen Wassertiefe ist die Zufahrt für die Einsatzkräfte über die 
Altenbergstrasse aber nicht mehr möglich. 
 
Aus diesem Grund sind zwischen der Untertorbrücke und dem Pumpwerk 
Altenberg (unterhalb des Altenbergstegs) trotz einer an sich relativ geringen 
direkten Gefährdung Ufermauern entlang der Aare vorgesehen. So ist der 
Einsatz der Rettungskräfte auch im Hochwasserfall sichergestellt. 
 
Dazu kommt, dass für den optimalen Betrieb des Entlastungsstollens Thun 
in Zukunft in Bern ein Durchfluss von rund 550 m³/s gewährleistet werden 
muss. Ohne Schutzmassnahmen könnte die Situation eintreten, dass es im 
Altenbergquartier aufgrund von «kontrolliertem» Hochwasser (Entlastung 
durch Stollen) zu Schäden kommt und die Zufahrt für die Einsatzkräfte be-
hindert würde. 
 
Die geplante Hochwasserschutzmauer verläuft zuerst entlang der Aare (bis 
zum Beginn des Uferwegs). In diesem Bereich wird der Zugang zur Aare 
durch Treppenabstiege ermöglicht, die mit mobilen Massnahmen gesichert 
werden können. 
 
Ab Beginn des Uferwegs verläuft die Schutzmauer landseitig entlang der 
Parzellengrenzen als Abgrenzung zu den Privatgärten. Der Uferweg wird im 
Vergleich zur heutigen Situation leicht abgesenkt und verbreitert. Entlang 
des Uferwegs ist der direkte Zugang zur Aare überall gewährleistet. 
 
Die Ereignisse im Juli / August 2014 haben gezeigt, dass die Feuerwehr 
unterhalb des Altenbergstegs schon sehr frühzeitig, d. h. bei Wassermen-
gen von rund 370 m³/s, Interventionsmassnahmen treffen muss. Aus die-
sem Grund – und vor dem Hintergrund, dass für den optimalen Betrieb des 
Entlastungsstollens Thun in Bern ein Durchfluss von rund 550 m³/s gewähr-
leistet werden muss – braucht es auch in diesem Abschnitt einzelne 
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Schutzmassnahmen. Unterhalb des Sportplatzes ist der Schutz mit einer 
Mauer vorgesehen. Ab dem Botanischen Garten sind keine Hochwasser-
schutzmassnahmen mehr geplant. 
 
Der denkmalgeschützte Altenbergsteg wird – wie weiter aareaufwärts auch 
der Schönausteg – um rund 60 cm angehoben. Damit die Behindertengän-
gigkeit weiterhin gewährleistet werden kann, sind grossflächige Anpassun-
gen notwendig. Der Steg wird im Anschluss an die Anhebung saniert (sepa-
rates, aber koordiniertes Projekt). 
 

2.6 Langmauer 

Damit die rückwärtigen Liegenschaften nicht durch Hochwasser betroffen 
werden, ist ein sogenannter Linienschutz vorgesehen. Die ersten Gebäude 
(Restaurant bis Pelikanhaus) werden mittels Abdichtungsmassnahmen 
geschützt. Vor der Münsterbauhütte verläuft eine Ufermauer bis hinter den 
Spielplatz, welche dann in eine Terrainanpassung übergeht. Unterhalb des 
Kinderspielplatzes sind keine Hochwasserschutzmassnahmen mehr vorge-
sehen. 
 
Ein Zugang für Ausbaggerungen in der Aare muss offen bleiben. In diesem 
Abschnitt sind permanent mobile Dammbalken eingebaut, welche bei Be-
darf herausgenommen werden. 
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3 Vorprüfung im Überblick 

3.1 Zweck und Durchführung 

Nach der Mitwirkung ist gemäss kantonalem Wasserbaugesetz (WBG 
Art. 23 Abs. 3) die Vorprüfung durchzuführen. Die behördliche Vorprüfung 
des Wasserbauplans «Gebietsschutz Quartiere an der Aare» wurde mit der 
Leitverfügung vom 24. Februar 2016 begonnen und mit dem Vorprüfungs-
bericht des Ingenieurkreis II vom 5. Oktober 2016 abgeschlossen. 
 

3.2 Kantonale Fachstellen 

1 Amt für Gemeinden und Raumordnung AGR 
2 Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern,  

Abteilung Naturförderung 
ANF 

3 Amt für Landwirtschaft und Natur, Fischereiinspektorat FI 
4 Amt für Landwirtschaft und Natur, Jagdinspektorat JI 
5 Amt für Umweltschutz AfU 
6 Amt für Umweltkoordination und Energie AUE 
7 Amt für Wasser und Abfall (Amtsbericht) AWA 
8 Amt für Wasser und Abfall (Stellungnahme) AWA 
9 Amt für Wald des Kantons Bern (Fachbericht Naturgefah-

ren) 
KAWA 

10 Amt für Wald des Kantons Bern (Amtsbericht) KAWA 
11 Archäologischer Dienst des Kantons Bern  
12 Denkmalpflege der Stadt Bern DPF 
13 Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis II OIK II 
 

3.3 Fachstellen des Bundes 

14 Koordinierte Stellungnahme Bund  
 

3.4 Die am häufigsten angesprochenen Themen 

Material der Ufermauern 

Vorprüfungseingaben 
Im Vorprüfungsprojekt war vorgesehen, die meisten Hochwasserschutz-
mauern aus massiven Sandsteinquadern zu erstellen. Die Eidgenössische 
Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) und die Eidgenössische 
Kommission für Denkmalpflege (EKD) wünschten eine differenzierte An-
wendung berntypischer Natursteine. 
 

Stellungnahme 
Am 15. Februar 2017 fand eine Begehung zwischen Vertreterinnen und 
Vertretern der Stadt und einer Delegation von ENHK und EKD statt. Dabei 
wurde die Materialwahl diskutiert. 
 
Das Material soll auf die Umgebung – konkret: auf die Gebäude der Stadt 
Bern – abgestimmt sein. Dabei ist Sandstein das traditionell eingesetzte 
Material in Bern. Es ist ein wichtiges Element im historischen Stadtbild und 
auch im Kontext des Labels «UNESCO-Weltkulturerbe» von Bedeutung. 
Das gilt für Befestigungsmauern und den Fassadenbereich ebenso wie 
beispielsweise für den kleinen Bootshafen in der Matte. Hier wurde Sand-
stein für Schutzmauern verwendet. Der Sandstein ist heute an verschiede-
nen Orten noch sichtbar. 
 



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Vorprüfungsbericht Seite 11 

 

Fazit 
Aufgrund der Begehung haben die beiden Kommissionen eine ergänzende 
Stellungnahme zur Vorprüfung vom 12. April 2017 verfasst. Basierend auf 
der zeichnerischen Abwicklung des Mauerverlaufs (Beilage C.1.3 des Was-
serbauplandossiers), verzichten die Kommission auf die Forderung, die 
Materialwahl zu überarbeiten. 
 

Anhebung Schönau- und Altenbergsteg 

Vorprüfungseingaben 
Der Wasserbauplan sieht vor, den Schönau- und Altenbergsteg um rund 
60 cm anzuheben, damit die Verklausungsgefahr durch Schwemmholz 
reduziert wird. 
 
Diverse Eingaben von Bundesfachstellen fordern eine Überprüfung resp. 
einen Verzicht auf die Anhebung. 
 

Stellungnahme 
Die Aare führt bei grösseren Wassermengen oft Holz mit. Dieses Holz kann 
heute an der Unterseite der Stege hängen bleiben (Verklausung). Dies 
kann schlimmstenfalls zu einem Abbruch des jeweiligen Stegs führen. Fol-
ge: Das Wasser staut sich, oberhalb des Stegs steigt der Wasserspiegel. 
 
Bauliche Veränderungen an den – denkmalgeschützten! – Stegen, wie 
etwa eine Verschalung, sind nicht erwünscht. Auch eine Anhebung ist aus 
denkmalpflegerischer Sicht problematisch. 
 
Denkmalschützerische Aspekte und das Risiko vor materiellen Schäden 
müssen abgewogen werden. Im Vorprüfungsprojekt war die Verklausungs-
gefahr als vergleichsweise gross eingeschätzt worden. Die Fachliteratur 

geht von einem geringeren Risiko aus – was auch die Erfahrungen aus den 
Hochwasserereignissen in Bern bestätigen.  
 
Werden die beiden Stege nicht angehoben, erhöht sich das Schadenpoten-
zial der Aare oberhalb des jeweiligen Stegs. Beim Schönausteg, wo ober-
halb des Stegs nur wenige Liegenschaften direkt an der Aare liegen, ver-
ändert sich die Gefahrensituation bei einer Nicht-Erhöhung nur unwesent-
lich. Die Auswirkungen beim Altenbergsteg sind bedeutender. Die im Alten-
berg und in der Langmauer vorgesehenen Massnahmen, welche auf ein 
100-jährliches Hochwasser (600 m³/s) ausgelegt sind, bieten bei einer 
Nicht-Erhöhung des Altenbergstegs lediglich Schutz vor einem Hochwasser 
mit 550 m³/s (entspricht der optimalen Nutzung des Entlastungsstollens 
Thun). 
 
Massnahmen für den Schwemmholzrückhalt zwischen Thun und Bern sind 
aufgrund der regen Freizeitnutzung (Schwimmer und Böötler) nicht möglich. 
 
Die Inkaufnahme etwas erhöhter Verklausungsrisiken wird sowohl für den 
Schönau- als auch für den Altenbergsteg als tragbar erachtet. 
 

Fazit 
Auf die Anhebung des Schönau- und des Altenbergstegs wird verzichtet. 
 

Ersatz Landlebensräume 

Vorprüfungseingaben 
Im Vorprüfungsprojekt ist vorgesehen, beim Gaswerk-Areal die Aareufer 
abzuflachen. Dadurch gehen wertvolle Landlebensräume verloren. Im Vor-
prüfungsdossier waren hierzu keine Kompensationen vorgesehen. Gemäss 
Amtsbericht Naturschutz ist dieses Defizit auszugleichen. 
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Stellungnahme 
Für eine Kompensation der Landlebensräume wurden verschiedene Stand-
orte in Betracht gezogen: Es wurden Varianten im Bereich des Gaswerk-
Areals und oberhalb des Lorrainebad. untersucht. Das Planerteam hat für 
beide Standorte verschiedene Ausbauvarianten erarbeitet. In Zusammen-
arbeit mit dem UVB-Verfasser sind die Varianten ökologisch beurteilt wor-
den. 
 

Fazit 
Durch die aufwändigere Gestaltung des Aare- und des Uferbereichs im 
Gaswerk-Areal kann die Bilanz der Landlebensräume bis zum neu angeleg-
ten Uferweg ausgeglichen werden. Auf zusätzliche Massnahmen oberhalb 
des Lorrainebads wird deshalb verzichtet. 
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4 Ergebnisse der Vorprüfung 

4.1 Wasserbauplan 

Amt für Gemeinden und Raumordnung 

Nr.  Eingabe Antwort Weiterbearbei-
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2  Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um einen kommuna-
len Wasserbauplan. In dieser Funktion müssen Konflikte mit der 
bestehenden Grundordnung der Stadt Bern vermieden werden. 
Nach einem Abgleich der eingereichten Planungsunterlagen mit 
den gültigen Uferschutzplänen im Projektperimeter treten 4 
Konflikte auf, die bereinigt werden müssen: 
- Uferschutzplan "Abschnitt Marzilil Schönau" 

Im L2 Gaswerkareal wird durch die Uferabflachung und Ge-
rinneverbreiterung der Uferweg verlegt. Diese Massnahme 
stellt eine Verbesserung der gegenwärtigen Situation dar 
und wird ausdrücklich begrüsst. Allerdings muss aufgrund 
dieser Massnahme der Verlauf des Uferwegs im Ufer-
schutzplan „Abschnitt Marzili/ Schönau" entsprechend an die 
neue Situation angepasst werden 

Gemäss Besprechung vom 23. August 2016 mit Vertretern des 
AGR, ANF, KAWA, TAB und Team Aarebogen werden die 
Uferschutzplane (falls nötig) im Nachgang an den Wasserbau-
plan in einem separaten Verfahren angepasst und genehmigt. 
Die Anpassung der Uferschutzpläne erfolgt durch das Stadtpla-
nungsamt. 
Im technischen Bericht des Wasserbauplans wird das Vorge-
hen entsprechend vermerkt. 

x  x  

3  Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um einen kommuna-
len Wasserbauplan. In dieser Funktion müssen Konflikte mit der 
bestehenden Grundordnung der Stadt Bern vermieden werden. 

Gemäss Besprechung vom 23. August 2016 mit Vertretern des 
AGR, ANF, KAWA, TAB und Team Aarebogen werden die 
Uferschutzplane (falls nötig) im Nachgang an den Wasserbau-

x  x  
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Nach einem Abgleich der eingereichten Planungsunterlagen mit 
den gültigen Uferschutzplänen im Projektperimeter treten 4 
Konflikte auf, die bereinigt werden müssen: 
- Uferschutzplan "Abschnitt Matte/ Läuferplatz" 

Der Aare wird im Bereich L6 Matte Platz genommen und ei-
ne neue Ufermauer inklusive einem nicht öffentlichem Un-
terhaltsweg erstellt sowie das Aareufer neu gestaltet. Der 
Uferschutzplan „Abschnitt Matte/ Läuferplatz" geht gegen-
wärtig davon aus, dass das Gewässer unmittelbar angren-
zend an die Gebäude verläuft. Durch die neue Situation 
ergibt sich jedoch das Problem, dass der Unterhaltsweg 
nicht verzeichnet ist und somit eine Zuordnung zu einer 
Grundnutzungszone, bzw. zur Verkehrsfläche nicht vorge-
nommen werden kann. Hierdurch ergeben sich unter Um-
ständen bei einem späteren Baubewilligungsverfahren auf 
einem der angrenzenden Grundstücke Unklarheiten. Um 
diesen Konflikten vorzubeugen, muss der Uferschutzplan an 
den neuen Uferverlauf angepasst und der Unterhaltsweg 
verzeichnet werden. 

plan in einem separaten Verfahren angepasst und genehmigt. 
Die Anpassung der Uferschutzpläne erfolgt durch das Stadtpla-
nungsamt. 
Im technischen Bericht des Wasserbauplans wird das Vorge-
hen entsprechend vermerkt. 

4  Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um einen kommuna-
len Wasserbauplan. In dieser Funktion müssen Konflikte mit der 
bestehenden Grundordnung der Stadt Bern vermieden werden. 
Nach einem Abgleich der eingereichten Planungsunterlagen mit 
den gültigen Uferschutzplänen im Projektperimeter treten 4 
Konflikte auf, die bereinigt werden müssen: 

Gemäss Besprechung vom 23. August 2016 mit Vertretern des 
AGR, ANF, KAWA, TAB und Team Aarebogen werden die 
Uferschutzplane (falls nötig) im Nachgang an den Wasserbau-
plan in einem separaten Verfahren angepasst und genehmigt. 
Die Anpassung der Uferschutzpläne erfolgt durch das Stadtpla-
nungsamt. 

x  x  
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- Uferschutzplan "Abschnitt Langmauer/Schütte" 
Im Bereich LS Schütte wird auf einer Länge von 270m ein 
neuer Fussweg entlang der Aare erstellt, welcher am Ende 
zum Langmauerweg abzweigt. Im Uferschutzplan „Abschnitt 
Langmauer/ Schütte" verläuft der Uferweg jedoch auch im 
weiteren Verlauf unmittelbar entlang der Aare und trifft erst 
später wieder auf den Langmauerweg. Im Wasserbauplan 
(Plan B1 .3) ist diese Wegfortführung nach dem neuausge-
bautem Abschnitt nicht verzeichnet. Der Wasserbauplan ist 
deshalb entsprechend zu aktualisieren, da eine neue Weg-
führung des Uferwegs auf dem Langmauerweg an dieser 
Stelle eine deutliche Verschlechterung der heutigen Situati-
on darstellen würde und aus raumplanerischer Sicht in Fra-
ge zu stellen wäre. 

Im technischen Bericht des Wasserbauplans wird das Vorge-
hen entsprechend vermerkt. 

5  Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um einen kommuna-
len Wasserbauplan. In dieser Funktion müssen Konflikte mit der 
bestehenden Grundordnung der Stadt Bern vermieden werden. 
Nach einem Abgleich der eingereichten Planungsunterlagen mit 
den gültigen Uferschutzplänen im Projektperimeter treten 4 
Konflikte auf, die bereinigt werden müssen: 
- Uferschutzplan "Abschnitt Altenbergstrasse" 

Auf der rechten Aareseite sind im Bereich R4 Altenberg auf 
einer Länge von etwa 200 m Sitzstufen entlang der Aare 
vorgesehen. Der Uferschutzplan „Abschnitt Altenbergstras-
se" sieht für die gesamte Strecke eine naturnahe Ufergestal-

Gemäss Besprechung vom 23. August 2016 mit Vertretern des 
AGR, ANF, KAWA, TAB und Team Aarebogen werden die 
Uferschutzplane (falls nötig) im Nachgang an den Wasserbau-
plan in einem separaten Verfahren angepasst und genehmigt. 
Die Anpassung der Uferschutzpläne erfolgt durch das Stadtpla-
nungsamt. 
Im technischen Bericht des Wasserbauplans wird das Vorge-
hen entsprechend vermerkt. 

x  x  
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tung vor, was dem Bau von Sitzstufen widerspricht. Der 
Uferschutzplan ist deshalb entsprechend anzupassen. 

6  Der Wasserbauplan muss mit den rechtsgültigen Uferschutz-
plänen koordiniert werden und darf diesen nicht widersprechen. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

7  Aus den Unterlagen geht nicht eindeutig hervor, ob und wie der 
regionale Richtplan "Aareschlaufen" der Regionalkonferenz 
Bern-Mittelland berücksichtigt wurde. Unserer Einschätzung 
nach ergeben sich aus diesem regionalen Richtplan keine 
Mängel. Allerdings ist in diesem Fall die Region der Verfasser 
der Planung, weshalb aus unserer Sicht ein Einbezug der Re-
gionalkonferenz wünschenswert wäre. 

Die vorgesehenen Massnahmen wiedersprechen nicht dem 
regionalen Richtplan "Aareschlaufen". Eine Koordination mit der 
Regionalkonferenz findet statt. 

x    

8  In den Wasserbauplänen wurden weder Ufergehölze und He-
cken, noch Einzelbäume und Wald verzeichnet. In den Unterla-
gen wird an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass 
durch unterschiedliche Einzelmassnahmen Rodungen nötig 
sein werden und (Wieder-)Aufforstungen vorgenommen werden 
sollen. Eine abschliessende Beurteilung der Umweltauswirkun-
gen auf das Orts- und Landschaftsbild ist mit den vorliegenden 
Planunterlagen noch nicht möglich. Wir können grundsätzlich 
festhalten, dass durch einige vorgesehene Massnahmen au-
genscheinlich sogar eine Verbesserung der gegenwärtigen 
Situation erreicht werden kann, allerdings fehlen zu einer ab-
schliessenden Beurteilung aller Massnahmen die Verzeichnung 
der verschiedenen Ufergehölze, Hecken, Bäume und Walda-
reale. Hierbei ist ebenfalls eine Unterscheidung zwischen die-

Gemäss Besprechung vom 23. August 2016 mit Vertretern des 
AGR, ANF, KAWA, TAB und Team Aarebogen wird das Aufla-
gedossier mit Bepflanzungsplänen (Ist-Zustand, Endzustand) 
ergänzt. Die Darstellung des Bepflanzungsplans ist mit dem 
ANF abgesprochen. 
In der Pflanzliste werden Gehölzarten aufgelistet, welche für die 
Pflanzung in Frage kommen. In den Situationsplänen werden 
die Standorte der Rodungen von Bäumen und Hecken als auch 
deren Wiederaufforstung sowie Zusatzpflanzungen angegeben. 
Die Pflanzenwahl pro Standort wird in Absprache mit Stadtgrün 
Bern und dem Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons 
Bern, Abteilung Naturförderung, vor der Ausführung festgelegt. 

x    
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sen Naturelementen vorzunehmen und darzulegen, welche von 
diesen gerodet, neu gepflanzt oder wiederaufgeforstet werden. 

9 x Die Wasserbaupläne sind um die Ufergehölze, Hecken, Einzel-
bäume und Waldareale zu ergänzen. Es ist zu unterscheiden, 
welche von ihnen gerodet, wiederaufgeforstet oder neu ange-
legt werden. 

Die zu rodenden und wiederaufzuforstenden Waldareale wer-
den im Rodungsplan festgehalten. 
In der Pflanzliste werden Gehölzarten aufgelistet, welche für die 
Pflanzung in Frage kommen. In den Situationsplänen werden 
die Standorte der Rodungen von Bäumen und Hecken als auch 
deren Wiederaufforstung sowie Zusatzpflanzungen angegeben. 
Die Pflanzenwahl pro Standort wird in Absprache mit Stadtgrün 
Bern und dem Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons 
Bern, Abteilung Naturförderung, vor der Ausführung festgelegt. 

x    

10 x Der Wasserbauplan muss mit den gültigen Uferschutzplänen 
„Abschnitt Marzili/ Schönau", „Abschnitt Matte/ Läuferplatz", 
„Abschnitt Langmauer/ Schütte" und „Abschnitt Altenbergstras-
se" koordiniert werden. Der Wasserbauplan darf den Festle-
gungen in diesen Uferschutzplänen nicht widersprechen. 

Im Einverständnis des AGR (Besprechung vom 23. August 
2016) werden die Uferschutzpläne - falls nötig - im Nachgang 
an den Wasserbauplan in einem separaten Verfahren ange-
passt und genehmigt. Die Anpassungen der Uferschutzpläne 
werden durch das Stadtplanungsamt vorgenommen. 

    

 

Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, Abteilung Naturförderung 

Nr.  Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung 
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5  Bei der Münsterbauhütte ist ein neuer Fussweg direkt am Aare-
ufer vorgesehen. Unseres Erachtens sind die Notwendigkeit 
und die Standortgebundenheit dieses Weges nicht gegeben. 
Wir stimmen diesem Wegbau nicht zu und beantragen, dass an 
dieser Stelle die Bestockung wiederhergestellt wird. 

Gemäss Besprechung vom 23. August 2016 mit Vertretern des 
AGR, ANF, KAWA, TAB und Team Aarebogen wird am Ufer-
weg entlang der Aare festgehalten, da dieser im Uferschutzplan 
Abschnitt Langmauer / Schütte so enthalten ist und heute als 
Trampelpfad bereits besteht. 

x    

18  Gestützt auf das geltende Recht können wir dem Vorhaben 
(sowie der Rodung und Wiederaufforstung) zustimmen. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

19 x Auf den neuen Fussweg bei der Münsterbauhütte ist zu verzich-
ten. 

Es wird auf Punkt 5 (siehe oben) verwiesen.     

 

Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, Fischereiinspektorat 

Nr  Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung 

 

Au
fla

ge
 

  

Ba
up

ro
je

kt
 

Au
sf

üh
ru

ng
 

"N
ac

hg
an

g"
 

ke
in

e 

5  Der Wasserbauplan und die Projektunterlagen sind sehr um-
fangreich. Dank einer gut verständlichen und übersichtlichen 
Projektstrukturierung konnten wir die für uns relevanten Infor-
mationen rasch herausfiltern, besten Dank! 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

6  Das Fischereiinspektorat wurde von Beginn an in den Pla-
nungsprozess einbezogen (GPT-Sitzungen) und konnte 
dadurch fischereilich relevante Projektaspekte frühzeitig ein-

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     
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bringen, besten Dank. 
7  Die Restriktionen im städtischen Raum (ufernahe Nutzungen, 

Hydraulik, Städtebau und Denkmalschutz) erlauben mit Aus-
nahme der Aufweitung beim Gaswerkareal wenig bis keine 
morphologische Verbesserung des kanalisierten Gewässers. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

8  Aus fischereilicher und gewässerökologischer Sicht wurde bei 
der Aaregestaltung (Verbauungstyp Ufer) ein allseits akzeptier-
ter Kompromiss (formwild unterhalb 120 m³, glatt oberhalb 
120 m³) gefunden. Die diesbezüglichen Zugeständnisse gren-
zen an die Bewilligungsfähigkeit der Fischereigesetzgebung 
(BGF, Art. 9, Abs. 1, Bst. a) und sind nicht weiter verhandelbar. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

9  Der Wasserbauplan an der Aare in Bern führt bei Berücksichti-
gung der Projektoptimierungen (Pkt. 4, Fachbericht Fischerei) 
weder zu einer Verschlechterung, noch zu einer grossen Ver-
besserung der gewässer- / fischökologischen Lebensräume. 
Das Fischereiinspektorat verlangt deshalb weder eine detaillier-
te Bilanzierung der Lebensräume, noch weitergehende Ersatz-
massnahmen. Allerdings bitten wir die nachfolgend formulierten 
fischereilichen Projektoptimierungen wohlwollend zu prüfen. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen. 
Die vorgeschlagenen Projektoptimierungen werden in den un-
tenstehenden Nummern 11 - 20 beantwortet. 

    

10  Wir bedauern, dass die Aufwertungsmassnahme "Reaktivierung 
des Seitenarms beim Marzili-Bad" (siehe Sigfried- und Dufour-
karte) im vorliegenden Wasserbauplan nicht weiterverfolgt wur-
de. 

Wird zur Kenntnis genommen.     

11  Vorgrundsicherung: Die Vorgrundsicherung wird nur dort erneuert, wo sie aus x    
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Die geplanten Vorgrundsicherungen stellen einen grossen Ver-
lust an aquatischen Lebensräumen dar (z.B. unterhalb Unter-
torbrücke, rechtes Ufer). Die „Läufe" (tiefe Kolke in Kurvenbe-
reichen, werden von laichfähigen Adultfischen besiedelt) stellen 
neben kiesigen Flachufern die wichtigsten Lebensräume in der 
Aare der Stadt Bern dar. Folgende Anpassungen bei den Vor-
grundsicherungen sind zu prüfen: 
- Standortwahl (nur wo wirklich notwendig) 
- Vertikaler statt horizontaler Einbau (in die Tiefe, nicht in die 

Breite) 
 Vorteile: grösserer Abflussquerschnitt, mehr Fischlebens-
raum, weniger Blocksteine 

- Verwendung grösserer Blocksteine (3 - 5 t), welche mehr 
Hohl-/ Zwischenräume für Fische bieten 

- Vorgrundsicherung erfolgt immer in Kombination mit Aufwer-
tungsmassnahmen für den Fischlebensraum (Einbau von 
Fischunterständen mit Holzrost oder Mikrobuhnen) 
 Plan Aareraumgestaltung: rote Abschnitte ergänzen mit 
lokale Sanierung mit lokaler Strukturierung 

hochwassertechnischen Gründen auch notwendig ist. Gewisse 
Kolke (z.B. Aarstrasse) gefährden heute Bauwerke und müssen 
behoben werden. Bei weniger problematischen Standorten 
können die bestehenden Kolke in die Erneuerung der Vor-
grundsicherung integriert werden. Dies ist situativ während der 
Bauphase umzusetzen. Die Erneuerung der Vorgrundsicherung 
wird immer in Kombination mit ökologischen Aufwertungsmass-
nahmen durchgeführt. Diese ökologischen Aufwertungsmass-
nahmen beinhalten Wurzelstöcke und -stämme, Blockstein-
gruppen, Störsteine, Mikrobuhnen, Baumbuhnen und Baumfa-
schinen. Diese Strukturelemente sind in den in den Situations-
plänen vermerkt. 

12  Gestaltung Uferstrukturen/ Mikrobuhnen: 
Die Uferstrukturierung in den Querprofilen (z.B. QP 28.070) 
sind sohlenbündig eingezeichnet und unterscheiden sich u.E. 
nicht von den geplanten / eingezeichneten Vorgrundsicherun-
gen. Die Strukturen sollten bis an definierte Abflusskote von 
120 m³/s wirksam sein. Ein gutes Vorzeigebeispiel für die 

Es wird auf Punkt 11 (siehe oben) verwiesen. x    
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Uferstrukturierung mit Mikrobuhnen befindet sich vor dem Bä-
renpark (grosse Blöcke, lückige Verlegung, ausreichend dimen-
sioniert). Dieses sollte als Referenzbeispiel für die weiteren 
Strukturierungsmassnahmen im ufernahen Bereich dienen. 

13  Massnahmenfestlegung: 
In den Planunterlagen gibt es zahlreiche Abschnitte wo Ufersa-
nierungen und / oder Vorgrundsicherung „wo nötig" vorgenom-
men werden. Die definitiven Standorte sind im Auflageprojekt 
zu bezeichnen und die jeweiligen Massnahmen zu definieren. 

Die Pläne wurden entsprechend angepasst. x    

14  Störsteine im Freiwasser: 
Blocksteine, welche zur Sicherung von Baupisten oder Was-
serhaltungen in der Aare verwendet werden, sind gruppenweise 
als Störsteingruppe im Pelagial (Freiwasserbereich) der Aare 
zu belassen. Diese stellen kein Sicherheitsrisiko für Schwimmer 
dar (auf Sohle mit genügend Wasserüberdeckung bei Sommer-
abfluss). 

Die Aare wird vielfältig genutzt: Schwimmer, Böötler, Stromer-
zeugung etc. Zwischen Eichholz und Marzilibad sollen linkssei-
tig die Bedürfnisse der Naherholung stärker gewichtet ebenso 
rechtsufrig unterhalb der Untertorbrücke. Auf der jeweiligen 
Gegenseite soll die Ökologie überwiegen. 
Blocksteine, welche zur Sicherung der Baupisten verwendet 
wurden, können tief genug als Störsteingruppen belassen wer-
den. Dies wird bei der Ausschreibung/Realisierung so berück-
sichtigt. 

 x   

15  Aufweitung Gaswerkareal: 
Die geplante Aare-Aufweitung verfolgt die beiden Ziele der Le-
bensraumaufwertung für Jungfische (z.B. Aschenlarvenhabita-
te) und Zugänglichkeit/Naherholung. Neben Störsteingruppen 
und einer mittigen Buhnenstruktur wird das Ufer gemäss QP 
27.519 gestaltet (siehe Situationsplan). Die Flachwasserzone 
wird dabei mit einem 10 m breiten „Blocksteinteppich" verbaut 

Die Aufweitung Gaswerk-Areal befindet sich gemäss Kataster 
der belasteten Standorte in einem Ablagerungsstandort. Ge-
mäss den Bodenproben vom Dezember 2016 ist der Boden bis 
zur Aare belastet. Sicherungsmassnahmen (Geotextil und Vor-
schüttung) damit der belastete Boden nicht ausgeschwemmt 
wird, müssen deshalb vorgenommen werden. 
Die geplante Aareaufweitung auf dem Gaswerk-Areal wurde 

x    
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und das dahinter liegende Ufer (terrestrischer Lebensraum) 
abgeflacht. Der breite Blocksteinverbau stellt weder für die 
Naherholung noch für Jungfische einen attraktiven Aare-Raum 
dar. Aus unserer Sicht wäre der Einbau von zwei bis drei gros-
sen Buhnen zielführender. Der Hartverbau mit Blocksteinen 
beschränkt sich so auf 2 - 3 Buhnen, die dazwischen liegenden 
Abschnitte bleiben unverbaut (Naturufer) und stellen attraktiven 
Jungfischlebensraum dar und bieten „Kies-/Sandstrände" für 
die Naherholung. 

weiter optimiert. Verschiedene Varianten wurden skizziert und 
die Bestvariante ausgewählt. Diese wird den Zielen der Lebens-
raumaufwertung für Jungfische und auch Zugänglich-
keit/Naherholung gerecht. 
Es wird auch auf Punkt 11 (siehe oben) verwiesen. 

16  Uferstrukturierung oberhalb FAH Schwellenmätteli:  
Für die wandernden Fische (FAH Schwellenmätteli) wären 
rechtsufrige Strukturen (Mikrobuhnen oder Totholzstrukturen) 
von grosser Wichtigkeit und deren Einbau ist Absprache mit 
dem Fischereiinspektorat zu prüfen. 

Die Eingabe wird aufgenommen. x    

17  Schwellenmätteli bis Bärenpark:  
Die vorgesehenen Störsteingruppen (rechte Uferseite) sind 
durch Mikrobuhnen (analog Bärenpark, evtl. in Kombination mit 
Totholz) zu ersetzen, deren Oberkante bis auf die Abflusskote 
von 120 m³/s reicht. 

Es wird auf Punkt 11 (siehe oben) verwiesen. x    

18  Mündung Mattebach:  
Das Pumpwerk Matte ist so zu platzieren und baulich zu reali-
sieren, dass keine Eingriffe in den Mündungsbereich des Mat-
tebachs (Lebensraum des Bachneunauges) vorgenommen 
werden. 

Das Pumpwerk Matte wird "landseitig" der Bohrpfahlwand und 
erst nach dem Bau der Bohrpfahlwand erstellt. Natürliche Mün-
dung des Mattenbaches wird so maximal geschützt. 

x x   
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19  Aufweitung oberhalb Lorraine-Bad: Ein weiterer unverbauter 
Standort mit der Möglichkeit für eine kleine Aufweitung der Aare 
befindet sich rechtsufrig oberhalb des Lorraine-Bads. Zur Ver-
besserung des Jungfischlebensraums ist auch hier die Möglich-
keit einer Aufweitung (analog Gaswerkareal) zu prüfen. 

Verschiedene Aufwertungsmöglichkeiten oberhalb des Lorrai-
nebads wurden geprüft. 
Da die erforderlichen Ersatzmassnahmen im Gaswerk-Areal 
kompensiert werden können, soll das vorliegende Projekt nicht 
mit zusätzlichen möglichen Einsprachepunkte ergänzt werden. 
Aus diesen Gründen wird auf eine Aufweitung im Hochwasser-
schutzprojekt "Gebietsschutz Quartiere an der Aare" verzichtet. 

x    

20  Aufwertungen oberhalb Wehr Engehalde, linksufrig:  
Der Renaturierungsfonds hat 2013 eine Machbarkeitsstudie für 
Aufwertungen oberhalb des Wehrs Engehalde erarbeiten las-
sen. Diese Massnahmen wurden bei der Projektierung nicht 
berücksichtigt. Für die wandernden Fische (FAH Wehr Enge-
halde) wären linksufrige Strukturen (Mikrobuhnen oder Totholz-
strukturen) von grosser Wichtigkeit. Sie stellen kein Sicherheits-
risiko für Schwimmer dar (Staubereich mit langsamen Fliessge-
schwindigkeiten, Schwimmerbenutzen nur rechte Uferseite bei 
Lorraine-Bad). Der Einbau dieser Strukturen ist in den weiteren 
Planungsarbeiten zu prüfen. 

Die fischereibiologischen wichtigen Lebensraum- und Vernet-
zungsstrukturen wird als sinnvoll erachtet. Aus Kostengründen 
muss aber im Rahmen des Hochwasserschutzprojektes auf 
diese Aufwertungsmassnahmen verzichtet werden. 
 
Eine Umsetzung in einem Drittprojekt wird begrüsst. 

x    

21  Laut Art. 8, Abs. 3i des Bundesgesetzes über die Fischerei 
(BGF) ist für das Vorhaben eine fischereirechtliche Bewilligung 
erforderlich. 
Werden die in Pkt. 4 (Fischereiliche Projektoptimierungen) er-
wähnten Auflagen im Auflageprojekt dargestellt, sind die nöti-
gen Unterlagen für die Erteilung der fischereirechtlichen Bewil-
ligung gegeben. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Vorprüfungsbericht Seite 24 

 

Nr  Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung 

 

Au
fla

ge
 

  

Ba
up

ro
je

kt
 

Au
sf

üh
ru

ng
 

"N
ac

hg
an

g"
 

ke
in

e 

22 x Zur Erläuterung / Diskussion der fischereilichen Projektoptimie-
rungen ist eine Bereinigungsbegehung vor Ort (Bauherrschaft, 
Fachplaner, OIK II und FI /FA) durchzuführen. 

Die Begehung hat mit FI, AUE, OIK II, TAB und Team Aarebo-
gen hat am 25. Juli 2016 stattgefunden. 

    

23 x Die fischereilichen Projektoptimierungen sind im weiteren Pla-
nungsprozess zu prüfen und nach Möglichkeit in das Auflage-
projekt aufzunehmen. 

Es wird auf die Punkte 11 - 20 verwiesen (siehe oben). x    

24 x Für die ,,fischbiologische" Umweltbaubegleitung (Pkt. 2, Fach-
bericht Fischerei) ist ein unabhängiger Fachexperte (Fischbio-
loge) beizuziehen. 

Für die Ausführung ist eine Umweltbaubegleitung vorgesehen. 
Diese wird auch die fischereibiologischen Aspekte abdecken. 

 x   

25  Der Bewilligungsinhaber haftet für Schäden, die der Fischerei 
durch den Eingriff verursacht werden. 

Wird zur Kenntnis genommen.     

26  Für zusätzliche Aufwertungsmassnahmen (wie z.B. Uferstruktu-
rierungen oberhalb der Fischpässe Schwellenmätteli / Engehal-
de, zusätzliche Aufweitungen) können Beitragsgesuche beim 
Ökofonds ewb / dem kant. Renaturierungsfonds eingereicht 
werden. 

Besten Dank für den Hinweis, wird dankend zur Kenntnis ge-
nommen. 
Die Betragsgesuche werden zu gegebener Zeit gestellt. 

 x   

 

Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, Jagdinspektorat 

Nr  Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung 
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1  Unser Hinweis auf den Biber! Diese Thematik verunmöglicht 
das Projekt nicht grundsätzlich, muss aber unbedingt in den 
weiteren Planungsschritten mitberücksichtigt werden 

Wird dankend zur Kenntnis genommen und in den nächsten 
Projektschritten berücksichtigt. 

 x   

 

Amt für Wasser und Abfall (Amtsbericht) 

Nr  Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung 
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2  Im Bereich der Überflutungsflächen befinden sich kommunale 
Abwasserkanäle. 
Das im Fachbericht Siedlungsentwässerung vom 08.02.2016 
beschriebene Konzept erfüllt die Anforderungen an eine sach-
gemässe Entwässerung der betroffenen Siedlungsflächen bei 
Hochwasser der Aare. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

8 x Betrieb und Unterhalt der bestehenden Abwasserleitungen und 
Sonderbauwerke müssen fortlaufend gewährleistet bleiben. 
Insbesondere Kontrollschächte müssen. für den Unterhalt zu-
gänglich bleiben. Bei den Sonderbauwerken, die mittels Saug-
wagen unterhalten werden, muss die Zufahrt für das Fahrzeug 
jederzeit gewährleistet bleiben. 

Ist während der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

9 x Bei der Detailprojektierung sind die bestehenden Kanalisatio- Wurde so in der Projektierung berücksichtigt. x    
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nen zu berücksichtigen. Es darf kein Aarewasser via belüftete 
Schachtdeckel oder allenfalls via Rückfluss über Sonderbau-
werke (Regenauslässe) in die Kanalisation gelangen. Die Nut-
zung der noch freien Kapazität der Mischwasserkanalisation zur 
Ableitung von zusätzlichem Regenabwasser (temporärer An-
schluss von Regenabwasserleitungen) im Hochwasserfall an-
stelle einer mobilen Pumpe erscheint uns sinnvoll (Spezialbau-
werk). Der Einbau zusätzlicher (manueller) Schieber bei den 
Rückstauklappen wird aufgrund der Gefahr von Fehlmanipulati-
onen nicht empfohlen. 

10 x Als integrierende Bestandteile dieses Amtsberichts gelten: 
- die allgemeinen Auflagen gemäss «Merkblatt - Bauten im 

Grundwasser und Grundwasserabsenkungen» (April 2013) 
- das Merkblatt Gewässerschutz- und Abfallvorschriften auf 

Baustellen (Sept. 2011) 

Wird zur Kenntnis genommen. x x   

14 x Auch während den Bauarbeiten ist eine reibungslose Abwas-
serentsorgung sicherzustellen. 

Wird zur Kenntnis genommen.  x   

15  Im Projektperimeter befinden sich zwei Wasserkraftkonzessio-
nen (Wasserkraftrechte Nr. 33044 und Nr. 33051). Eine allfälli-
ge Einschränkung dieser Rechte kann zu einer Ersatzpflicht 
führen. 

Vielen Dank für den Hinweis, wird so zur Kenntnis genommen.     
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1  Die im Projekt angestrebten Ziele im Bereich Hochwasser-
schutz sind aus Sicht der Regulierung nachvollziehbar und 
verständlich. Damit wird die von der Gewässerregulierung ge-
stellte Anforderung, wonach ein Hochwasserabfluss von min-
destens 550 m³/s schadlos durch die Stadt abgeführt werden 
kann, weitgehend erfüllt. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

2  Wie im technischen Bericht erwähnt, wird stellenweise auch 
weiterhin der Einsatz von mobilen Massnahmen notwendig 
sein, damit höhere Abflüsse schadlos abgeführt und die beste-
henden Restrisiken minimiert werden können. In diesem Zu-
sammenhang halten wir fest, dass die Verantwortung für die 
Warnung und Alarmierung vor Hochwasserabflüssen sowie für 
die Sicherstellung der rechtzeitigen Intervention alleine bei der 
Stadt Bern liegt. Dies insbesondere auch deshalb, weil die Ge-
fährdung im Wesentlichen von den schnell reagierenden Zu-
flüssen im Zwischeneinzugsgebiet ausgeht (Zulg, Gürbe, Rota-
che, ... ). 

Die Berufsfeuerwehr wird die Alarmorganisation in Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Beteiligten, auch mit dem AWA Ge-
wässerregulierung, weiterführen und bei Bedarf ausbauen. 

x  x  

3  In Art. 7 des aktuellen Betriebsreglements für die Regulierung 
des Thunersees in Hochwasserrisikosituationen (vom 15. Sept. 
2010) ist festgehalten, dass die Grenzwerte für den Unterlie-
gerschutz bzw. für die jeweils zulässige Abflussmenge in Bern 
in Zusammenarbeit mit der Stadt Bern neu definiert werden 
müssen, sobald die Abflusskapazität in Bern ausgebaut ist. Die 

Aus Sicht der Stadt Bern sind für einen schadlosen Abfluss der 
zulässigen Wassermenge nicht nur Massnahmen in der Stadt 
Bern notwendig, sondern auch entlang der Aare zwischen Thun 
und Bern. Für die Projektierung und Ausführung von Massnah-
men im Abschnitt zwischen Thun und Bern ist das kantonale 
Tiefbauamt zuständig. Das Projekt "aarewasser" wurde letztes 

  x  
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rechtsgültige Anpassung des entsprechenden Artikels sollte 
parallel zur Genehmigung des Wasserbauplanes für das vorlie-
gende Projekt erfolgen. 

Jahr sistiert und in diesem Frühjahr abgeschrieben. 
Aus diesem Grund wird eine Anpassung des entsprechenden 
Artikels parallel zur Genehmigung des Wasserbauplans "Ge-
bietsschutz Quartiere an der Aare" kaum möglich sein. In jedem 
Falle ist aber nicht die Stadt Bern für die Anpassung des Re-
gelements zuständig. Sie ist aber zu gegebener Zeit gerne be-
reit, unter dem Lead des AWA's, an der Anpassung des Be-
triebsreglements für die Regulierung des Thunersees in Hoch-
wasserrisikosituationen mitzuarbeiten. 

 

Amt für Wald des Kantons Bern (Fachbericht Naturgefahren) 

Nr  Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung 
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1  Die Einhänge der Aare innerhalb des Projektperimeters weisen 
in unverbauten Gebieten verschiedene Gefahrenflächen durch 
Hangmuren und ganz vereinzelt Sturzprozesse auf. Die Gefah-
renstufen sind blau (mittlere Gefährdung) und gelb (geringe 
Gefährdung). Im Gebiet Engeried - Alter Tierpark besteht zu-

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     
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dem eine permanente, tiefgründige Rutschung mit schwacher 
Intensität (gelbes Gefahrengebiet). Die geplanten Massnahmen 
bestehen weitgehend aus Tiefbauten, welche gegenüber den 
erwarteten Einwirkungen eine geringe Verletzlichkeit aufweisen. 
Nach unserer Beurteilung sind keine besonderen Massnahmen 
zum Schutz vor Rutsch- und Sturzprozessen nötig. 

2  Es wird beantragt, das Vorhaben ohne Auflagen zu bewilligen: Wird dankend zur Kenntnis genommen.     
 

Amt für Wald des Kantons Bern (Amtsbericht) 

Nr  Eingabe Antwort Weiterbearbei-
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1  Die Voraussetzungen zur Erteilung einer Rodungsbewilligung 
nach Art. 5 des Waldgesetzes (WaG) vom 4. Oktober 1991 sind 
mit Bedingungen und Auflagen erfüllt. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

2  Das Vorhaben wird den gesetzlichen Waldabstand nicht einhal-
ten und benötigt eine Ausnahmebewilligung für verkürzte Wald-
abstände (Näherbaubewilligung). Dies trifft zu an den folgenden 
Standorten: 

Die Näherbaubewilligung wird mit dem Wasserbauplan einge-
reicht. 

x    
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- Bereich L 1, Eichholz: Installationsplatz 
- Bereich L2, Gaswerk: Anpassung Wegverlauf und Installati-

onsplatz 
- Bereich R3, Matte rechts (Englische Anlage): Erneuerung 

Vorgrundsicherung und Installationsplatz 
Bei waldschonender, sachgerechter Bauausführung sind keine 
wesentlichen Behinderungen der Waldbewirtschaftung und 
keine Gefährdung der Walderhaltung zu erwarten. Die Aus-
nahmebewilligung nach Art. 26 Abs. 1 Waldgesetz (KWaG) 
kann erteilt werden. 

3  Die geplante Drainage und Pumpenschächte am Dammfuss 
stellen eine nachteilige Nutzung im Sinne von Art. 16 WaG dar. 
Diese Anlagen stören das Waldgefüge, die Funktionserfüllung 
und die Bewirtschaftung des Waldes kaum. Sie können deshalb 
ohne zusätzliche Bedingungen und Auflagen als nachteilige 
Nutzung (nichtforstliche Kleinbauten und -anlagen) bewilligt 
werden. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

5  Vorbehalten bleiben schützenswerte Einsprachen zur Rodung 
oder zur Ersatzaufforstung. 

Wird zur Kenntnis genommen.     

6  Die Rodungsbewilligung wird bis 31.12.2021 befristet. Wird zur Kenntnis genommen.     
7  Das Entfernen der Bestockung bzw. die Zweckentfremdung des 

Waldareals darf erst erfolgen, wenn der zuständige Forstdienst 
die Rodungsfläche angezeichnet hat. 

Ist während der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

8 x Die Holzerei- und Rodungsarbeiten dürfen nicht während der Ist während der Ausführung zu berücksichtigen.  x   
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Fortpflanzungszeit der wildlebenden Säugetiere und Vögel (1. 
April - 15. Juli) ausgeführt werden. 

9 x Die Rodungsarbeiten haben unter grösstmöglicher Schonung 
des angrenzenden Baumbestandes zu erfolgen. Der verblei-
bende Bestand ist gegen Schäden zu schützen. Deponien aller 
Art sowie das Abstellen von Geräten und Maschinen aus-
serhalb der Rodungsfläche auf Waldareal sind verboten. Die 
Abholzungen haben sich auf das absolut Notwendige zu be-
schränken. 

Ist während der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

10 x Dem Bodenschutz ist gebührend Rechnung zu tragen. Vegeta-
tionsdecke und Oberboden sind möglichst vollständig abzutra-
gen, separat zwischenzulagern und wieder fachgerecht einzu-
bauen. Eine ökologisch ausgebildete Fachperson hat die Bau-
arbeiten zu begleiten und zu überwachen. 

Ist während der Ausführung zu berücksichtigen. 
Für die Ausführung ist eine Umweltbaubegleitung vorgesehen. 
Diese wird auch die ökologischen Aspekte abdecken. 

 x   

11 x Als Ersatz für die Rodungen wird der Gesuchsteller verpflichtet, 
auf der Parzelle mit dem Grundbuchblatt-Nummer 3929, Ge-
meinde Bern (351.3), eine Fläche von 604 m2 nach den Wei-
sungen der Waldabteilung Mittelland bis 31.12.2023 (Anwuchs-
erfolg gesichert) mit standortgerechten Baum- und Straucharten 
aufzuforsten. 

Wurde so in der Projektierung berücksichtigt. x    

12 x Die Ersatzaufforstung ist entlang dem Fuss-und Radweg mit 
einer temporären Abschrankung (z.B. Lattenzaun oder einfa-
cher Drahtzaun) gegen übermässiges Betreten zu schützen) 

Ist während der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

13 x Innerhalb der Rodungs- und Ersatzaufforstungsflächen und in Ist während der Ausführung zu berücksichtigen.  x   
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unmittelbarer Umgebung der genannten Flächen müssen inva-
sive Neophyten bis zur Abnahme der Ersatzaufforstung nach 
Weisungen der Waldabteilung auf Kosten des Gesuchstellers 
bekämpft werden. Der Gesuchsteller hat die Flächen regelmäs-
sig (mind. zweimal jährlich) zu kontrollieren. 

14  Für Projektbestandteile, die waldrechtliche Ausnahmebewilli-
gungen benötigen, kann kein vorzeitiger Baubeginn bewilligt 
werden (Art. 47 WaG). 

Wird zur Kenntnis genommen.  x   

15  Nach Art. 11 der Waldverordnung (WaV) hat das Amt für Wald 
des Kantons Bern dem Grundbuchamt Bern-Mittelland, zulas-
ten der Parzelle mit dem Grundbuchblatt-Nummer 3929, Ge-
meinde Bern (351.3), die Anmerkung "Pflicht zur Aufforstung" 
anzumelden. 

Es wird auf Punkt 11 (siehe oben) verwiesen. x    

16  Die Waldabteilung Mittelland hat die Rodung und die Auffors-
tung zu kontrollieren und meldet dem Amt für Wald des Kan-
tons Bern zuhanden des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) die 
richtige Ausführung der Arbeiten. 

Wird zur Kenntnis genommen.  x   

17 x Bei Baupisten und Installationsplätzen in Waldnähe ist das 
Waldareal klar und sichtbar von den Zirkulations- und Abstell-
flächen zu trennen. 

Ist während der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

18 x Im Wald darf kein Aushubmaterial, Bauschutt, Grünabfall und 
sonstiges Material zwischengelagert oder deponiert werden. 

Ist während der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

19 x Der bestehende Waldrand darf nicht zurückgedrängt werden. Ist während der Ausführung zu berücksichtigen.  x   
20  Die Waldgrenze zu offenem Land verläuft nach Art. 3 KWaV in Wird zur Kenntnis genommen.     
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der Regel drei Meter ausserhalb der Linie, welche die Stockmit-
ten der äussersten Bäume bzw. Wurzelstöcke oder Sträucher 
miteinander verbindet, oder entlang der Parzellengrenze, wenn 
diese innerhalb der drei Meter verläuft. Im Baugebiet der Stadt 
Bern gilt der rechtskräftige Waldfeststellungsplan. 

21  Gemäss Art. 27 KWaG gilt die folgende Haftungsregel: Ist eine 
Baute oder Anlage mit einer Ausnahme bewilligt worden, ist für 
allfälligen, vom Wald oder dessen Bewirtschaftung ausgehen-
den Schaden die Haftung wegbedungen, soweit dies bundes-
rechtlich zulässig ist. 

Wird zur Kenntnis genommen.     

 

Archäologischer Dienst des Kantons Bern 
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1 x Für Werkleitungsarbeiten, die im Zusammenhang mit diesem 
Projekt stehen, ist der Archäologische Dienst in die Planungen 
einzubeziehen. 

Ist während der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

2 x In archäologischen Verdachtsflächen sind die Bodeneingriffe Ist während der Ausführung zu berücksichtigen.  x   
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durch den Archäologischen Dienst zu begleiten. 
- Abschnitt Matte links 

Wenn Erdarbeiten im Bereich der Liegenschaften 76/76a 
und 66/62 nötig werden, ist der ADB zu informieren. 

3 x In archäologischen Verdachtsflächen sind die Bodeneingriffe 
durch den Archäologischen Dienst zu begleiten. 
- Pumpwerk Mattenenge 

Am zukünftigen Standort des Pumpwerks wird mit Resten 
mittelalterlichen bis neuzeitlichen Gewerbes gerechnet. Es 
ist eine archäologische Grabung vor Baubeginn vorgesehen. 

Ist während der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

4 x In archäologischen Verdachtsflächen sind die Bodeneingriffe 
durch den Archäologischen Dienst zu begleiten. 
- Abschnitt Langmauer 

Durch das Projekt könnten Reste der mittelalterlichen Stadt-
befestigung tangiert werden. Vorgängige archäologische 
Sondierungen sind nötig, um das Vorhandensein und Aus-
dehnung archäologischer Funde zu erfassen. 

Ist während der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

5 x In archäologischen Verdachtsflächen sind die Bodeneingriffe 
durch den Archäologischen Dienst zu begleiten. 
- Abschnitt Altenberg 

Im Abschnitt Altenberg müssen die Arbeiten nach Abspra-
che archäologisch begleitet werden. Im Bereich des alten 
Inselklosters sind vorgängige archäologische Sondierungen 
nötig. 

Ist während der Ausführung zu berücksichtigen.  x   
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6  Wir können nicht ausschliessen, dass beim geplanten Bauvor-
haben archäologische Funde oder Befunde tangiert und zer-
stört werden. Das ist gemäss Art. 5 Abs. 1 Denkmalpflegege-
setz (DPG) zu vermeiden. Wenn dies nicht möglich ist, so müs-
sen die bedrohten archäologischen Zeugnisse vorgängig der 
bauseitigen Zerstörung durch den ADB ausgegraben und do-
kumentiert werden (Art. 24, Abs. 1 DPG). 
Träger öffentlicher Aufgaben haben sich an den Kosten der 
archäologischen Untersuchungen zu beteiligen. Die Kostenbe-
teiligung beträgt grundsätzlich ein Drittel. Die Erziehungsdirek-
tion kann die Kostenbeteiligung bis auf 50 Prozent erhöhen. Die 
Kostenbeteiligung wird in jedem Fall durch eine Verfügung der 
Erziehungsdirektion festgelegt. 

Wird zur Kenntnis genommen.  x   

 

Denkmalpflege der Stadt Bern 
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1  Dem vorliegenden Resultat kann in allen seinen Teilen eine Wird dankend zur Kenntnis genommen.     
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hohe gestalterische Qualität wie auch eine grosse Rücksicht-
nahme auf die Belange der Denkmalpflege und des Ortsbild-
schutzes attestiert werden. 

2  Der Bereich Aarstarasse wird konzeptionell wieder in seinen 
Zustand vor dem Bau der strassenverbreiternden Kragplatte 
zurückversetzt. Die unter dieser Platte noch bestehende histori-
sche Ufermauer wird mit einer Brüstung aus Naturstein verse-
hen. Brüstung und Ufermauer bilden so wieder eine Einheit. Die 
Massnahme stellt unzweifelhaft eine Aufwertung sowohl der 
Aufenthaltsqualität (im Strassenbereich) wie auch eine Aufwer-
tung des Stadtbildes resp. der Südansicht der Altstadt dar. Die 
Sicht von der Kirchenfeldbrücke auf die Stadt Bern ist eine der 
wichtigsten und zentralsten Veduten des UNESCO-
Weltkulturerbes und kann in ihrer Bedeutung nur mit dem Blick 
vom Rosengarten her verglichen werden. Dass in diesem Be-
reich, dank den Massnahmen zum Hochwasserschutz, eine 
namhafte Aufwertung (resp. eine Korrektur des unpassenden 
Eingriffs der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts) erzielt wer-
den kann, ist aus denkmalpflegerischer Sicht von grosser Be-
deutung und ausgesprochen positiv zu bewerten. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

3  Die Hochwasserschutzmassnahmen im Bereich der Matte füh-
ren zwangsläufig zu einer Veränderung des Quartierbildes. 
Aufgrund der subtilen Bezugnahme zur bestehenden Uferge-
staltung, der Materialisierung und der situativen gestalterischen 
Reaktionen sind die Eingriffe aus fachlicher Sicht aber vertret-

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     
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bar. Indem sie die teils unkoordiniert „gewachsenen" individuel-
len Schutzmassnahmen ersetzen, führen sie gesamthaft gese-
hen zu einer Verbesserung des Stadt- und Quartierbilds in die-
sem sensiblen Bereich. 

4  Im Bereich Langmauerweg werden nur ganz gezielt Hochwas-
serschutzmassnahmen vorgesehen. Aufgrund der geringen 
Dimensionen werden diese kaum in Erscheinung treten. Aus 
denkmalpflegerischer Sicht sind diese Eingriffe unbedenklich. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

5  Dem Projekt Hochwasserschutz Quartiere an der Aare liegt ein 
klares Konzept zugrunde, das situativ überprüft und für jeden 
Ort und Teilbereich spezifisch angepasst wurde. Dies gilt nicht 
nur für die vorangehend beschriebenen Bereiche, sondern für 
alle vom Hochwasserschutz betroffenen Uferabschnitte. Die 
intensive Auseinandersetzung des Planungsteams (Architektur 
und Landschaftsarchitektur) mit der historisch gewachsenen 
Stadt, ihren bau- und materialtechnischen Traditionen sowie 
dem städtebaugeschichtlichen Kontext führte zu einem subtilen, 
integrativen Projekt, das in vielen Teilbereichen eine Aufwer-
tung der bestehenden Ufergestaltung und des Stadtbilds er-
laubt. Aus diesen Gründen wird das Projekt von der städtischen 
Denkmalpflege insgesamt positiv gewertet und unterstütz. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     
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1  Über den Schönausteg führt die viel befahrene Velofreizeitroute 
Nr. 8, welcher auch dem Veloalltagsverkehr als wichtige Ver-
bindung dient. Die Anhebung des Schönaustegs bedingt eine 
Anpassung der Aufgänge. Diese ist so zu realisieren, dass sie 
auch weiterhin mit dem Velo gut befahrbar ist. 

Da auf die Anhebung des Schönaustegs verzichtet wird, ist die 
Eingabe hinfällig. 

    

2  Das Drittprojekt Neugestaltung Aarstrasse ist nicht Inhalt des 
Wasserbauplans und das Projekt in den vorliegenden Unterla-
gen nicht genau erkennbar. Bezüglich des Langsamverkehrs 
hat die Aarstrasse auf die ganze Länge eine wichtige Funktion 
für den Alltagsverkehr. Zudem ist geplant, die Velofreizeitroute 
Nr. 8 darüber zu führen. Die Bedürfnisse des Langsamverkehrs 
sind bei der weiteren Planung unbedingt zu berücksichtigen. 

Ist in der Projektierung der Aarstrasse (Drittprojekt) so berück-
sichtigt. 

x    

3  Die Benützung der Velohauptroute muss während der gesam-
ten Bauzeit gewährleistet sein. Allfällig nötige Umleitungen sind 
entsprechend zu signalisieren und in einem ausreichenden 
Ausbaustandard sicherzustellen. 

Ist während der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

4  Nach Art. 7 des Bundesgesetzes über Fuss- und Wanderwege 
(FWG) müssen Fuss- und Wanderwege ersetzt werden, wenn 
sie nicht mehr frei begehbar sind, unterbrochen, für den allge-
meinen Fahrverkehr geöffnet oder auf einer grösseren Weg-
strecke mit Belägen versehen werden, die für die Fussgänger 
ungeeignet sind. 

Ist während der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

5  Wir danken der Bauherrschaft und den beauftragten Planern für Wird dankend zur Kenntnis genommen.     
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die bislang geleisteten Arbeiten und die sehr gute Qualität des 
eingereichten Projektdossiers. 

6  Aus unserer Sicht sollte das Thema Schwemmholz noch etwas 
differenzierter dargestellt werden, zudem sind die Aussagen 
teilweise etwas unpräzise ("Es wird angenommen, dass in Bern 
einzelne Baumstämme angeschwemmt werden" versus "kann 
grosse Schwemmholzmengen nach Bern verfrachten („.) 
Schwemmholzteppich auseinandergezogen wird und nicht als 
kompakter Schwemmholzteppich im Projektperimeter an-
kommt"). 

Die Thematik Schwemmholz wird als Anhang im hydraulischen 
Bericht detailliert behandelt. 

x    

7  Die grösste Schwemmholzproblematik im Projektperimeter liegt 
beim Wehr Schwellenmätteli, hier liegt die grösste Schwach-
stelle. Aufgrund der Modellversuche an der VAW wurden zwar 
im unteren Bereich bereits entfernbare Elemente eingebaut, 
hier ist jedoch immer ein mobiler Kraneinsatz notwendig. Zwar 
wird in den Plänen festgehalten, dass allenfalls im oberen 
Schwellenbereich langfristig die Tafeln durch Fischbauchklap-
pen ersetzt werden sollen, dies ist allerdings nicht Bestandteil 
des vorliegenden Planverfahrens. 
Es ist deshalb von Aussen betrachtet etwas schwer erklärbar, 
dass die grösste Schwachstelle im Projektperimeter nicht weiter 
und verbindlich entschärft wird. Es sollte deshalb nochmals 
geprüft werden, ob nicht zusätzliche Massnahmen am Wehr 
getroffen werden können, damit der Durchfluss automatisch 
(ohne Kraneinsatz) erhöht werden kann.  

Die Thematik Schwemmholz wird als Anhang im hydraulischen 
Bericht detailliert behandelt. 

x    
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Alternativ könnte auch eine Reduzierung des Schwemmholzan-
falles die Schwachstelle Wehr entlasten. Aktuell prüft die Ge-
meinde Steffisburg an der Zulg einen Schwemmholzrückhalt, 
welcher durchaus auch für die Schwemmholzproblematik am 
Wehr Schwellenmätteli von Nutzen sein könnte. Eine Zusam-
menarbeit wäre zu prüfen. 

8  Unterhaltskonzept: Dieses wird in den nachfolgenden Pla-
nungsschritten erarbeitet. Besonderes Augenmerk liegt hierbei 
auch auf der klaren Regelung der Zuständigkeiten. 

Das Unterhaltskonzept wird in Rücksprache mit dem OIK II 
erarbeitet. 

x    

9  Kostenvoranschlag und Kostenteiler werden erst in den nach-
folgenden Planungsschritten erarbeitet. Dabei sind insbesonde-
re die Kosten des Konzessionärs gemäss Konzession inkl. all-
fälliger Mehrkosten nach Art. 40 WBG und die subventionsbe-
rechtigten Kosten im Detail zu ermitteln und auszuweisen. 

Der Kostenvoranschlag mit Kostenteiler wird für die öffentliche 
Auflage erarbeitet. 

x    

10  Fachbericht GK nach Massnahmen - Hinweis: Die Tabellen auf 
S. 8 - 9 sind u.E. falsch beschriftet. Die rechte Spalte sollte 
jeweils mit "nach Methode RSK" beschriftet sein. 

Vielen Dank für den Hinweis. Der Fachbericht wurde entspre-
chend angepasst. 

x    

11  Es stellt sich die Frage, ob die wasserbaulichen Massnahmen 
mit der Situation im Massstab 1: 1000 alle grundeigentümerre-
levanten Details ausreichend ersichtlich sind. Die Details bei 
den Werkleitungsplänen im Massstab 1:500 sind deutlich bes-
ser erkennbar. Es ist zu prüfen, ob für die Projektauflage die 
wasserbaulichen Massnahmen nicht auch besser im Massstab 
1:500 dargestellt werden sollten. Dieser Massstab würde der 

Die Situationspläne des Wasserbauplans (ohne die orientieren-
den Unterlagen) wurden angepasst und liegen neu im Mass-
stab 1:500 vor. 

x    
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Komplexität des Projektes wohl eher gerecht. Alle relevanten 
Informationen müssen in den Genehmigungsplänen festgehal-
ten werden. Dabei müssen Grösse und genaue Lage der neuen 
Bauteile klar erkennbar sein. 

12  Für den Abschnitt Lorrainebrücke bis Wehr Engehalde gibt es 
einen Situationsplan, obwohl hier gar keine Massnahmen mehr 
geplant sind. Allenfalls ist der Projektperimeter zu kürzen. 

Der Projektperimeter des vorliegenden Wasserbauplans "Ge-
bietsschutz Quartiere an der Aare" erstreckt sich vom Dählhölzli 
bis zum Wehr Engehalde und kann nicht gekürzt werden. Des-
halb ist der Plan aus unserer Sicht notwendig. 

x    

13  Die Formulierung "Erneuerung Vorgrundsicherung wo nötig" ist 
ungenügend und muss in den nächsten Projektschritten konkre-
tisiert werden. Es muss im Hinblick auf die Plangenehmigung 
klar sein, was wo "nötig" ist. Im Plan muss klar ersichtlich sein, 
was wo genau gemacht werden soll, damit die planrechtliche 
Sicherheit erreicht wird. Die Konkretisierung ist auch notwendig, 
um die erforderliche Sicherheit im KV zu erreichen. Bei der 
Sanierung der Uferabschnitte ist darauf zu achten, dass kein 
"Flickenteppich" entsteht, welcher in Zukunft immer wieder an 
die Hand genommen werden muss. Es ist nicht sinnvoll, jeweils 
nur kurze Abschnitte zu sanieren. 

Die Pläne wurden entsprechend angepasst. x    

14  Die Massnahmen der Vorgrundsicherung sind teilweise nicht in 
der Situation erkennbar (Bsp. bei km 30.605 ist in QP Vor-
grundsicherung angezeigt, in Situation nicht). 

Die Pläne wurden entsprechend angepasst. x    

15  Die Gestaltungspläne sind noch nicht in allen Teilen mit den 
technischen Plänen kongruent, dies ist zu überprüfen. Aus den 

Vielen Dank für den Hinweis. Die Gestaltungspläne wurden mit 
den technischen Plänen abgeglichen. 

x    



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Vorprüfungsbericht Seite 42 

 

Nr  Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung 

 

Au
fla

ge
 

  

Ba
up

ro
je

kt
 

Au
sf

üh
ru

ng
 

"N
ac

hg
an

g"
 

ke
in

e 

Plänen geht nicht klar hervor, in welchen Bereichen allfällige 
neue Sträucher/Bäume/Hochstämmer im Rahmen des Projek-
tes gepflanzt werden. Ein eigentlicher Bepflanzungsplan fehlt 
momentan noch. 

Die (technischen) Situationspläne sind überarbeitet worden. 
Dabei wird bei der Bepflanzung unterschieden in bestehend, 
roden und aufforsten. Ebenfalls im Dossier enthalten ist eine 
Pflanzliste. Die Standorte und Pflanzensorten werden in der 
Ausführungsplanung und während der Ausführung quartierwei-
se mit Stadtgrün und ANF abgesprochen. 

16  Die Pläne sind zwingend als Landerwerbspläne zu bezeichnen 
(siehe dazu auch das Bsp. im Fachordner Wasserbau Kanton 
Bern, Kapitel 730). 

Vielen Dank für den Hinweis. Die Pläne werden entsprechend 
angepasst. 

x    

17  Die Pläne sind mit einer Landerwerbstabelle zu ergänzen. Die Pläne werden entsprechend angepasst. x    
18  Die Rechte, die enteignet werden sollen, müssen klar definiert 

sein. Dienstbarkeiten sind klar zu definieren, zudem müssen 
diese Dienstbarkeiten wasserbaubedingt sein. 

Die Pläne werden entsprechend angepasst. x    

19  Temporäre Beanspruchung: Wir empfehlen, die Flächen für die 
temporäre Beanspruchung nicht zu einengend auszuscheiden, 
damit in der Ausführung genügend Flexibilität verbleibt. 

Wird in der weiteren Projektierung berücksichtigt. x    

20  Empfehlung: juristische Klärung auf Vollständigkeit. Eine juristische Prüfung ist vorgesehen. x    
21  Die Lage des Gewässerraums ist allerdings nicht überall nach-

vollziehbar und u.E. teilweise ungenügend (auch wenn dicht 
überbaut). Der Verlauf des Gewässerraums sollte deshalb ab-
schnittsweise überprüft werden. 

Der Gewässerraum wurde entsprechend angepasst. x    

22  Die Anzahl Querprofile zwischen km 30.003-30.800 ist eher 
spärlich. 

Die Pläne werden zusätzlichen Querprofilen ergänzt. x    

23  Im Fachordner Wasserbau Kap. 372 werden die notwendigen Der Wasserbauplan wird mit einer Pflanzliste und einer Fotodo- x    
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Plangrundlagen für einen Wasserbauplan aufgelistet. Folgende 
Unterlagen könnten noch ergänzt werden: 
- Bepflanzungsplan 
- Fotodokumentation 
- Evtl. Detailpläne (Bsp. Ufermauer Matte, Aarstrasse) 

kumentation ergänzt. In der Pflanzliste werden die Gehölzarten 
aufgelistet, welche für die Pflanzung in Frage kommen. In den 
Situationsplänen werden die Standorte der Rodungen von 
Bäumen und Hecken als auch deren Wiederaufforstung sowie 
Zusatzpflanzungen angegeben. 
Auf Detailpläne wird verzichtet. 

24  Matte: Wir stellen zufrieden fest, dass der Lösungsvorschlag 
der kantonalen Fachstelle, die vorgegebene Variante "Mauer 
tief" (Mauerhöhe HQ100 bordvoll) mit zusätzlichen mobilen 
Massnahmen bis HQ300 mit Freibord im Sinne eines Areal-
schutzes zu ergänzen, weiterverfolgt wurde und auf breite Ak-
zeptanz gestossen ist. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

25  Matte: Stellenweise ragt die neue Uferschutzmauer in den heu-
tigen Aareraum hinein. Dies ist aus technischer Sicht nicht an-
ders lösbar und ist auf das technische Minimum begrenzt. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

26  Matte: In Teil II wird bei den Massnahmen S. 31 erläutert, dass 
neben dem Grundablass ein Brunnen mit eingebauter Grund-
wasserpumpe gebaut werden soll. Dies ist in den Plänen nicht 
ersichtlich. 

Die Eigentümer des ACS-Gebäudes haben 2016 Objekt-
schutzmassnahmen ergriffen, welche dann in den Arealschutz 
integriert werden können. Der Hochwasserschutz der Stadt 
Bern schliesst unterwasserseitig gegen Ende des Grundabla-
ses an. Dadurch kann auf den Brunnen verzichtet werden. 

x    

27  Marzili: Die Entwicklung des Projektes im Bereich Bueber mit 
der Sanierung des Buebers und der Gestaltung mit Toren ist 
noch etwas unklar. 

Die "Sanierung Bueberseeli" ist ein Drittprojekt. Die Bewilligung 
dafür erfolgt unabhängig der Hochwasserschutzmassnahmen 
"Gebietsschutz Quartiere an der Aare" und wird voraussichtlich 
ab 2018 ausgeführt. Die Abgrenzung der beiden Projekte wird 
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in den Plänen ausgewiesen. 
Die Massnahmen beim Bueber sind jedoch Bestandteil des 
Arealschutzs für das Marzili-Quartiers. Eine stadtinterne Koor-
dination ist notwendig. 

28  Marzili: Entlang der HWS-Mauer im Marzili sind zahlreiche Öff-
nungen/Durchgänge geplant, welche im Ereignisfall mit mobilen 
Massnahmen geschlossen werden können. Da die mobilen 
Massnahmen in der Gefahrenkarte nicht berücksichtigt werden 
können und die Öffnungen bereist bei einem 30-jährlichen 
Hochwasserabfluss relevant werden, ergeben sich in der Ge-
fahrenkarte hinter der Hochwasserschutzmauer im Marzili blaue 
Gefahrenzonen. Diese blauen Gefahrenzonen könnten dann 
vermindert werden, wenn die Öffnungen nicht bereits bei einem 
HQ30-Szenario relevant würden. Eine Optimierung der Durch-
gänge (Erhöhung Koten) ist zu prüfen. 

Eine Optimierung der Öffnungen (Erhöhung Koten) wurde ge-
prüft. Bei den Kabinen kann das Terrain aus gestalterischen 
Gründen nicht angehoben werden. Etwa in der Mitte des Marzili 
ist der Schutz ohne Massnahmen bis zu einem HQ100 (600m3/s) 

sichergestellt. Bei der Neugestaltung Bueber ist aus Gründen 
der neuen Brückenanschlüsse eine Terrainerhöhung nicht mög-
lich. 

x    

29  Marzili: Im Gegensatz zu den Massnahmen in der Matte kön-
nen die Massnahmen im Marzili nicht als Arealschutz HQ300 
anerkannt werden, da die notwendige Schutzkote HQ300 inkl. 
Freibord nicht eingehalten ist. Gleiches gilt für die Abschnitte 
Langmauer und Altenberg oben. 

Wird zur Kenntnis genommen.     

30  Dalmazi: Gemäss Beschreibung in Teil II soll der Grünstreifen 
entlang der Bäume aufgehoben und durch eine begehbare 
Fläche mit Kies/Sand ersetzt werden. Diese Massnahme ist in 
den Plänen nicht ersichtlich. Zudem ist fraglich, ob diese An-
passungen wasserbaubedingt sind (d.h. aus Sicht Hochwas-

Der Grünstreifen bleibt und ist auf den Plänen ersichtlich. Die 
Beschreibung im Bericht wurde angepasst. 

x    
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serschutz notwendig sind). Nicht wasserbaubedingte Anpas-
sungen können im Wasserbauplan nicht genehmigt werden. 

31  Langmauer: Es ist fraglich, ob tatsächlich auf der Böschungs-
kante ein Fussweg entlang Münsterbauhütte/Kinderspielplatz 
notwendig ist. Eine Begründung fehlt. Allenfalls würde auch nur 
ein einfacher Trampelpfad ausreichen. 

Am Uferweg entlang der Aare festgehalten, da dieser im "Ufer-
schutzplan Abschnitt Langmauer / Schütte" so enthalten ist und 
heute als Trampelpfad bereits besteht. 
Der Weg wird ein Trampelpfad bleiben, die Signatur wird in den 
Plänen entsprechend angepasst. 

x    

32  Altenberg: Der unterste Abschnitt beim Altenberg ist auf 
550 m³/s ohne Freibord dimensioniert. Es ist fraglich, ob damit 
das Ziel, 550 m³/s schadlos durch Bern durchzuleiten, erreicht 
werden kann. Es ist zu prüfen, ob hier nicht zumindest auch ein 
"minimales" Freibord bei der Dimensionierung der Schutzbau-
ten eingerechnet werden sollte. 

Aufgrund der Sohlenunschärfe wurde beim oberen Bereich des 
Altenbergs bei "550 m³/s bordvoll" bereits früher ein Freibord 
von 10 cm eingerechnet. Neu wird zu den 10 cm das Freibord 
zusätzlich 20 cm erhöht. Das entspricht nicht dem vollständigen 
Schutz nach KOHS-Richtlinien, sollte aber den speziellen Ge-
gebenheiten des Szenarios Thunerseeregulierung gebührend 
Rechnung tragen. Die 30 cm entsprechen in etwa dem Freibord 
"Einschnitt" nach Empfehlung der KOHS, welches der Ge-
schwindigkeitsanteil im Freibord nicht berücksichtigt. Das 
Schutzziel wird neu als «begrenzter Schutz bis 600 m³/s» und 
nicht mehr "550 m³/s mit reduziertem Freibord" bezeichnet. 
 
Im unteren Bereich des Altenbergs werden keine zusätzliche 
Hochwasserschutz-Massnahmen ergriffen. Hochwasser-
schutzmassnahmen in diesem Bereich wären nicht kosteneffek-
tiv, gemäss der Wirtschaftlichkeitsberechnung EconoMe. 

x    

 



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Vorprüfungsbericht Seite 46 

 

4.2 UVB 

Amt für Gemeinden und Raumordnung 

Nr  Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung 

 

Au
fla

ge
 

  

Ba
up

ro
je

kt
 

Au
sf

üh
ru

ng
 

"N
ac

hg
an

g"
 

ke
in

e 

1  Der Umweltverträglichkeitsbericht ist im Bereich Ortsbild- und 
Landschaftsschutz ausführlich dokumentiert und nachvollzieh-
bar. Die Auswirkungen auf die Umwelt wurden korrekt erfasst 
und die entsprechenden Massnahmen im Pflichtenheft formu-
liert. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

 

Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, Abteilung Naturförderung 
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1  Der Umweltverträglichkeitsbericht ist verständlich und klar ver-
fasst. Die Aussagen sind nachvollziehbar. Besten Dank für die 
sorgfältige Planungsarbeit, die die Beurteilung dieses komple-
xen Projekts erheblich erleichtert. Die im Pflichtenheft aufge-
führten Fragen sind umfassend und korrekt behandelt. Die Art 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     
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und der Zeitpunkt der Datenerfassung sind im Kapitel 5. des 
Umweltverträglichkeitsberichtes dokumentiert. 

2  Das Projekt und der Standort sind für die Beurteilung der recht-
lich relevanten Umweltauswirkungen ausreichend beschrieben. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

3  Der Ausgangszustand ist im Kapitel 5.15.2 und im Anhang A6 
und A7 des Umweltverträglichkeitsberichtes übersichtlich do-
kumentiert. Die Darstellungen sind aus unserer Sicht vollstän-
dig und grösstenteils korrekt. Für die Beurteilung der rechtlich 
relevanten Umweltauswirkungen sind die betroffenen Lebens-
raumtypen ausreichend beschrieben. Bezüglich gefährdeten 
und geschützten Pflanzenarten wurden keine gezielten Auf-
nahmen durchgeführt; die Aussagen hierzu stützen sich auf die 
vorhandenen Daten. 
Beim Parkplatz Dählhölzli bestehen viereckig gestutzte Hecken 
aus einheimischen Gehölzarten. Hecken dieser Art betrachten 
wir nicht als geschützt. Sie müssen nicht ersetzt werden. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

4  Wir sind grundsätzlich mit den vorgesehenen baulichen Mass-
nahmen einverstanden. Wir anerkennen, dass die Platzverhält-
nisse, die verschiedenen Nutzungen sowie die denkmalschüt-
zerischen Rahmenbedingungen bezüglich ökologischer Mass-
nahmen nur einen sehr begrenzten Spielraum zulassen. Zu-
gleich werden im Projekt die maximal möglichen ökologischen 
Aufwertungen angestrebt. Insbesondere begrüssen wir die vor-
gesehene Aufweitung und Ufergestaltung beim Gaswerkareal. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     
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6  Die Auswirkungen auf Flora, Fauna und Lebensräume sind im 
Kapitel 5.15 des Umweltverträglichkeitsberichtes übersichtlich 
dokumentiert. Die Darstellungen sind nachvollziehbar und 
grösstenteils korrekt. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

7  Biotope: 
Die Annahmen zu den ökologischen Werten der betroffenen 
Biotope und Arten sind richtig. 
Die Annahmen zur Schutzwürdigkeit der betroffenen Biotope 
und Arten sind richtig. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

8  Wir können uns den Schlussfolgerungen der Berichtverfasser 
bezüglich der Ersatzmassnahmen nicht in allen Teilen an-
schliessen. 

Wird zur Kenntnis genommen.     

9  Zu WA 1: Es ist zu prüfen, ob eine Absperrung der wiederauf-
geforsteten Flächen gegenüber den Erholungssuchenden in 
den ersten Jahren nach der Pflanzung sinnvoll ist. 

Eine Absperrung der wiederaufgeforsteten Flächen wird in die 
weiteren Bearbeitung aufgenommen. 

 x   

10  Zu FFL 9 seltene Pflanzenarten: Diese Massnahme setzt vo-
raus, dass die Vorkommen gefährdeter, seltener und geschütz-
ter Pflanzenarten vor Baubeginn lokalisiert werden. Im Fall von 
einjährigen Pflanzen ist, abgesehen vom Sammeln der Samen, 
ein Oberbodenabtrag zu prüfen, damit die Samenbank erhalten 
und wieder ausgetragen werden kann. 

Der UVB wird entsprechend ergänzt.  x   

11  FFL 10 Überbrückungsmassnahmen für gefährdete Tier- und 
Pflanzenarten: Die Überbrückungsmassnahmen sind in jedem 
Fall vorzusehen (Art. 20 NHV); das Wort "allfällig" ist zu strei-

Der UVB wird entsprechend angepasst.   x   
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chen. Eine ausgewiesene Fachperson (Pflanzen, Reptilien, 
Amphibien) ist bei sensiblen Arten beizuziehen. 

12  Zu FFL 3 Pflanz-, Unterhalts- und Pflegeplan: Der Plan ist der 
Abteilung Naturförderung zu unterbreiten. 

In den (technischen) Situationsplänen sind die Standorte der 
Rodungen von Bäumen und Hecken als auch deren Wiederauf-
forstung sowie Zusatzpflanzungen angegeben. Eine Pflanzliste 
liegt dem Dossier bei.  
Der Pflanzplan mit den Standorten und den Pflanzensorten wird 
in Zusammenarbeit mit Stadtgrün erarbeitet und dann quartier-
weise, vor den Pflanzungen, der Abteilung Naturförderung un-
terbreitet. 
Ein Entwurf des Unterhalts- und Pflegekonzepts liegt dem Dos-
sier bei. Der Entwurf regelt die Grundsätze und Zuständigkei-
ten. Diese basieren auf dem kantonalen Unterhalts- und Pfle-
gekonzept «Gewässerunterhalt Aare, Abschnitt 8 Bern» sowie 
auf der Neophytenstrategie der Stadt Bern. 

x    

13  Es gehen rund 2'950 m² an geschützten Landlebensräumen 
definitiv verloren (Hecken, Feld- und Ufergehölze, Einzelbäu-
me, Halbtrockenrasen, Weichholzauenwald, etc.). Wir stimmen 
dem Grundsatz zu, dass ein Teil der Verluste an Lebensraum 
mittels einer höheren Qualität der wiederhergestellten Biotope 
ersetzt werden (FFL 1). Die (fischereilichen) Massnahmen im 
Gewässer (Störsteine) können jedoch unseres Erachtens nicht 
als Ersatz für Landlebensräume angerechnet werden, da sie 
zumindest teilweise den wasserbaulichen Grundsätzen ent-
sprechen und diese erfüllen sollen (Art. 4 Abs. 2 WBG, Art. 37 

An der Besprechung vom 17. Januar 2017 mit OIK II, ANF, FI, 
TAB, Team Aarebogen und Infraconsult wurden verschiedene 
Aufwertungsmassnahmen beim Gaswerk-Areal besprochen. 
Die gewählte Variante verbessert die ökologische Situation 
deutlich. Die Bilanz wurde überarbeitet und ist nun ausgegli-
chen. 

x    



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Vorprüfungsbericht Seite 50 

 

Nr  Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung 

 

Au
fla

ge
 

  

Ba
up

ro
je

kt
 

Au
sf

üh
ru

ng
 

"N
ac

hg
an

g"
 

ke
in

e 

Abs. 2 GSchG, Art. 7 BGF, Art. 21 Abs. 2 NHG; Protokoll zur 
Bereinigungssitzung UVP Pflichtenheft vom 12.09.2008, S. 6). 
Die Landlebensräume sind aus unserer Sicht wieder als solche 
zu ersetzen. Da dies wahrscheinlich nicht vollständig innerhalb 
des Projektperimeters möglich ist, würden wir auch Ersatzmas-
snahmen ausserhalb, im Raum Bern zustimmen. 

14  Zu FFL 2 Pflanzungen und Ansaaten: Bei der Ansaat von Halb-
trockenrasen ist die Verwendung von Saatgut aus den umlie-
genden Trockenbiotopen zu prüfen. 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   

15  Zu FFL 19 Bäume: Bäume mit einem Stammdurchmesser ab 
50 cm sind durch die Pflanzung von 2 Bäumen zu ersetzen, die 
in ihrer Art und potentiellen Grösse gleichwertig sind. Dies um 
den langen Zeitraum zu kompensieren, der vergeht, bis der 
Baum diese Grösse wieder erreicht. 

Wird zur Kenntnis genommen.  x   

16  Wir stimmen den ausgewählten Qualitätskriterien und den Be-
wertungen zu. Das Fliessgewässer und die Störsteine sind 
jedoch aus der Bilanz zu entfernen. 

Die aquatischen Aufwertungen wurden aus der Bilanz gestri-
chen. 

x    

17  Die erforderlichen Ausnahmebewilligungen sind in der Leitver-
fügung erwähnt. Die Bewilligung der Bauvorhaben erfordert die 
nachfolgend aufgeführten Ausnahmebewilligungen: 
- für Eingriffe in die Ufervegetation 
- für Eingriffe in Hecken und Feldgehölze 
- für Eingriffe in Bestände geschützter Pflanzen 
- für Eingriffe in Lebensräume geschützter Tiere 

Vielen Dank für den Hinweis. 
Es wird auf Punkt 24 (siehe unten) verwiesen. 

x    
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- zum Fällen kommunal geschützter Bäume 
20  Die Schutz- und Wiederherstellungsmassnahmen sind gemäss 

den Ergänzungen in Kap. 1.2.7. a) und b) anzupassen. 
Diese Eingabe wird unter den obigen Nr. 9 - 11 beantwortet. 
Die Unterbreitung des Pflanz-, Unterhalts- und Pflegeplans 
beim ANF wird ergänzt. 

x    

21  Es sind zusätzliche Ersatzmassnahmen zu identifizieren und zu 
konkretisieren, damit eine ausgewogene Lebensraumbilanz 
erreicht werden kann. Die Ergänzungen unter Kap. 1.2.7. c) 
sind aufzunehmen. 

Diese Eingabe wird unter Nr. 13 - 15 beantwortet. x    

22  Die Lebensraumbilanzierung ist gemäss 1.2.8. anzupassen. Die Bilanz wurde überarbeitet und ist nun ausgeglichen. x    
23  Zu Kap. 6.2 des UVB Umweltbaubegleitung: im Umweltbereich 

„Fauna" sind auch Reptilien und Amphibien betroffen. 
Wird im UVB ergänzt. x    

24 x Gesuche um naturschutzrechtliche Ausnahmebewilligungen 
müssen öffentlich bekannt gemacht werden. 

Die naturschutzrechtlichen Ausnahmebewilligungen, gemäss 
Amtsbericht, werden mit einem einfachen Schreiben (kein For-
mular) dem Auflagedossier beigelegt. 

x    

25 x Vor Genehmigung des Wasserbauplans sind zusätzliche Er-
satzmassnahmen zu identifizieren und zu konkretisieren, damit 
eine ausgewogene Lebensraumbilanz erreicht werden kann. 

Der geforderte Ausgleich zwischen definitiver Beanspruchung 
sowie Ersatz und Wiederherstellung der nach geschützten Le-
bensräume ist erfüllt. 

x    

26 x Die Grundeigentümer haben die neu geschaffenen Lebensräu-
me (Biotope) zu dulden. Dazu muss die Zustimmung der mit 
den Ersatzflächen belasteten Grundeigentümer vorliegen. 

Wird zur Kenntnis genommen. x    

27 x Die zusätzlichen Ersatzmassnahmen sind der Abteilung Natur-
förderung vor Genehmigung zur Stellungnahme zu unterbrei-
ten. 

Die Ersatzmassnahmen sind im Dossier enthalten. x    

28 x Die Umgestaltung im Gaswerkareal ist mit den ökologischen In Zusammenarbeit mit ewb, Stadtplanungsamt, Stadtgrün und x    
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Massnahmen des Drittprojektes „Testplanung Gaswerkareals" 
zu koordinieren. 

TAB wurde die Abgrenzung der beiden Projekte vorgenommen. 
Die Abgrenzung der beiden Projekte im Gaswerk-Areal befindet 
sich 50 cm landseitig des neuen Uferwegs entlang der Aare. Im 
rückwärtigen Raum werden durch die Hochwasserschutzmass-
nahmen betroffene Naturwerte im Verhältnis 1 : 1 wieder her-
gestellt. 

29 x Der jährliche Tätigkeitsrapport der Umweltbaubegleitung sowie 
Schluss- und Wirksamkeitsbericht sind der Abteilung Naturför-
derung zuzustellen. 

Ist während der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

30 x Die Abteilung Naturförderung ist zur Umweltbauabnahme ein-
zuladen. 

Die Abteilung Naturförderung wird zur Abnahme eingeladen  x   

 

Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, Fischereiinspektorat 
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1  Der UVB wurde mit einer hohen Fachkompetenz erarbeitet und 
beinhaltet grossmehrheitlich die umweltrelevanten Aspekte des 
Fachbereichs Oberflächengewässer. Der Bericht (Oberflächen-

Wird dankend zur Kenntnis genommen     
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gewässer) wurde kurz, prägnant und gut leserlich verfasst, bes-
ten Dank! 

2  Der Ausgangszustand, sowie die Defizite der Fischlebensräu-
me in der Stadt Bern sind korrekt beschrieben. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen     

3  Die vorgesehenen Massnahmen zum Schutz der Umwelt im 
Fachbereich Oberflächengewässer sind zutreffend formuliert 
und bei den weiteren Projektierungsarbeiten zu berücksichti-
gen. Fischereiliche Projektoptimierungen werden durch das 
Fischereiinspektorat in Pkt. 4 des Fachberichts Fischerei erläu-
tert. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen     

4  Folgende Ergänzung / Präzisierung des UVB hinsichtlich der 
UBB wird beantragt: Die technische (fischereiliche) Baubeglei-
tung erfolgt durch das Fischereiinspektorat. Die biologische 
Baubegleitung (Untersuchung Laichgruben, Kolmationsmes-
sungen, Kiesbankmessungen, Schätzung allfälliger Entschädi-
gungen (fischereiliche Verluste infolge Bauarbeiten) sind Auf-
gaben eines externen Fachexperten (UBB durch Fischbiolo-
gen). 

Vielen Dank für den Hinweis. Für die Ausführung ist eine Um-
weltbaubegleitung vorgesehen. Diese wird auch die fischereibi-
ologischen Aspekte abdecken. 

x x   

 

Amt für Umweltkoordination und Energie 

Nr  Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung 
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1  Luft 
Das Vorhaben wird vom Amt für Umwelt (AfU) für den Bereich 
Luftreinhaltung mit Auflagen als umweltverträglich beurteilt. 

 
Wird dankend zur Kenntnis genommen 

    
 

1.1 x Für Bautransporte sind Fahrzeuge mit mindestens EURO-Norm 
V zugelassen. Der Einsatz von Fahrzeugen mit EURO-Norm IV 
ist der Umweltbaubegleitung zu begründen. 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   

1.2 x Dem AfU ist vor Baubeginn das Konzept "Umweltmassnahmen 
während der Bauphase" http://www.bern.ch/themenlumwelt-
nalur-und-energie/larm/downloads-und-links einzureichen. 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   

2  Lärm/Erschütterungen 
Das Amt für Umwelt (AfU) hält die Aussagen im UVB für die 
Bereiche Lärm und Erschütterungen für korrekt und stimmt den 
vorgesehenen Massnahmen zu. Es beurteilt das Vorhaben für 
die Bereiche Lärm und Erschütterungen mit Auflagen als um-
weltverträglich. 

 
Wird dankend zur Kenntnis genommen 

    
 

2.1 x Das Konzept zur Erstellung der Rissprotokolle ist auch dem AfU 
zur Prüfung vorzulegen 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   

3  Grundwasser 
Das Amt für Wasser und Abfall (AWA) beurteilt das Vorhaben 
aus Sicht Grundwasser ohne Auflagen als umweltverträglich. 

 
Wird dankend zur Kenntnis genommen 

    
 

4  Oberflächengewässer und aquatische Ökosysteme 
Das Fischereiinspektorat (FI) stellt fest, dass der UVB mit hoher 
Fachkompetenz erarbeite! wurde und die umweltrelevanten 
Aspekte des Fachbereichs Oberflächengewässer grossmehr-
heitlich behandelt. Nach Ansicht des FI sind der Ausgangszu-
stand sowie die Defizite der Fischlebensräume in der Stadt 

 
Wird dankend zur Kenntnis genommen 
Die Genehmigungsvorbehalte werden bei den jeweiligen Amts- 
resp. Fachberichten behandelt. 
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Bern korrekt beschrieben. 
Das FI hält die vorgesehenen Massnahmen zum Schutz der 
Umwelt im Fachbereich Oberflächengewässer für sinnvoll. Es 
beantragt jedoch zusätzliche Projektoptimierungen. Das FI 
weist darauf hin, dass für zusätzliche Aufwertungsmassnahmen 
(wie z.B. Uferstrukturierungen oberhalb der Fischpässe Schwel-
lenmättelli, Engehalde, zusätzliche Aufwertungen) Beitragsge-
suche beim Ökofonds EWB (dem kantonalen Renaturierungs-
fonds eingereicht werden können. 
Das FI hält fest, dass die Restriktionen im städtischen Raum 
(ufernahe Nutzungen, Hydraulik, Städtebau und Denkmal-
schutz) mit Ausnahme der Aufwertung beim Gaswerkareal we-
nig bis keine morphologische Verbesserung des kanalisierten 
Gewässers erlauben. Aus fischereilicher und gewässerökologi-
scher Sicht wurde bei der Aaregestaltung (Verbauungtyp Ufer) 
ein allseits akzeptierter Kompromiss (formwild unterhalb 
120 m³/s, glatt oberhalb 120 m³/s) gefunden. Die diesbezügli-
chen Zugeständnisse grenzen nach Aussage des Fischereiin-
spektorats an die Bewilligungsfähigkeit der Fischereigesetzge-
bung (BGF, Art. 9, Abs. 1, Bst. a) und sind nicht weiter verhan-
delbar. Das FI bedauert, dass die Aufwertungsmassnahme, 
"Reaktivierung des Seitenarms beim Marzili-Bad" (siehe Sig-
fried- und Dufourkarte) im vorliegenden Wasserbauplan nicht 
weiterverfolgt wurde. 
Das Tiefbauamt, Oberingenieurkreis II (OIK II) schliesst sich in 
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einigen Punkten dem Antrag des Fischereiinspektorats nach 
Projektoptimierungen an und formuliert diese als Empfehlungen 
bezüglich Ergänzung und Anpassung des Projekts. Der OIK II 
beurteilt das Projekt aus Sicht Wasserbau ohne Vorbehalte 
oder Auflagen als umweltverträglich. 
Das Amt für Wasser und Abfall (AWA) weist darauf hin, dass 
sich im Projektperimeter zwei Wasserkraftkonzessionen befin-
den (Wasserkraftrechte Nr. 33044 und Nr. 33051) und eine 
allfällige Einschränkung dieser Rechte zu einer Ersatzpflicht 
führen kann. 

4.1 x Die technische (fischereiliche) Baubegleitung muss durch das 
Fischereiinspektorat erfolgen. Die biologische Baubegleitung 
(Untersuchung Laichgruben, Kolmationsmessungen, Kies-
bankmessungen, Schätzung allfälliger Entschädigungen fische-
reilicher Verluste infolge Bauarbeiten) ist durch einen externen 
Fachexper1en {Fischbiologen) durchzuführen. 

Ist in der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

5  Entwässerung 
Das Amt für Wasser und Abfall (AWA) stellt fest, dass das Kon-
zept Siedlungsentwässerung gemäss UVB die Anforderungen 
an eine sachgemässe Entwässerung der betroffenen Sied-
lungsflächen bei Hochwasser der Aare erfüllt. Es stimmt den 
Aussagen im UVB zu und ist mit den vorgesehenen Massnah-
men einverstanden. 
Das AWA beurteilt das Vorhaben aus Sicht Entwässerung mit 
Auflagen als umweltverträglich. 

 
Wird dankend zur Kenntnis genommen 

    
 



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Vorprüfungsbericht Seite 57 

 

Nr  Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung 

 

Au
fla

ge
 

  

Ba
up

ro
je

kt
 

Au
sf

üh
ru

ng
 

"N
ac

hg
an

g"
 

ke
in

e 

5.1 x Betrieb und Unterhalt der bestehenden Abwasserleilungen und 
Sonderbauwerke müssen fortlaufend gewährleistet bleiben. 
Insbesondere Kontrollschächte müssen für den Unterhalt zu-
gänglich bleiben. Bei den Sonderbauwerken, die mittels Saug-
wagen unterhalten werden, muss die Zufahrt für das Fahrzeug 
jederzeit gewährleistet bleiben. 

Ist in der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

5.2 x Bel der Detailprojektierung sind die bestehenden Kanalisatio-
nen zu berücksichtigen. Es darf kein Aarewasser via belüftete 
Sehachtdeckel oder allenfalls via Rückfluss Ober 
Son-derbauwerke (Regenauslässe) in die Kanalisation gelan-
gen. Die Nutzung der noch freien Kapazität der Mischwasser-
kanalisation zur Ableitung von zusätzlichem Regenabwasser 
(temporärer Anschluss von Regenabwasserleitungen) im 
Hochwasserfall anstelle einer mobilen Pumpe erscheint uns 
sinnvoll (Spezialbauwerk). Der Einbau zusätzlicher (manueller) 
Schieber bei den Rückstauklappen wird aufgrund der Gefahr 
von Fehlmanipulationen nicht empfohlen 

Ist in der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

5.3 x Auch während den Bauarbeiten ist eine reibungslose Abwas-
serentsorgung sicherzustellen. 

Ist in der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

6  Boden 
Das Amt für Wasser und Abfall (AWA) hält fest, dass das Vor-
haben in erster Linie stark anthropogen geprägte Böden bean-
sprucht. Es stimmt den Aussagen im UVB zu und ist mit den 
vorgesehenen Bodenschutzmassnahmen einverstanden. Zu-
sätzlich weist es darauf hin, dass im Falle einer Winterbaustelle 

 
Der Hinweis betreffend Winterbaustelle wird im UVB ergänzt. 
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der Bodenabtrag möglichst rechtzeitig vor Nässeperioden erfol-
gen muss. 
Das AWA beurteilt das Vorhaben aus Sicht Boden ohne Aufla-
gen als umweltverträglich. 

7  Altlasten 
Das Amt für Wasser und Abfall (AWA) stellt fest, dass durch 
das Projekt verschiedene Im Kataster der belasteten Standorte 
(KbS) verzeichnete Standorte betroffen sind. Es stimmt den 
Aussagen Im UVB zu und Ist mit den vorgesehenen Massnah-
men einverstanden. Das AWA weist jedoch darauf hin, dass der 
belastete Standort mir der Nr. 0351-0590 (ehemaliger Pis-
to-lenstand Schwellenmätteli) ebenfalls in die abfallrechtlichen 
Untersuchungen einbezogen werden muss. Ausserdem hält es 
fest, dass die abfallrechtlichen Untersuchungen nach Abspra-
che mit dem AWA durchgeführt und diesem danach zur Stel-
lungnahme eingereicht werden müssen. 
Das AWA erinnert daran, dass die Entsorgung von belastetem 
Aushubmaterial in Betrieben des Kantons Bern einer Genehmi-
gung durch das AWA bedarf. Die Gesuche sind mittels der In-
ternet-Applikation EGI (Entsorgungsgenehmigung via Internet) 
einzureichen. Die Entsorgung von belastetem Material (Aktivitä-
ten, Mengen und Entsorgungswege) muss dokumentiert wer-
den. 
Das AWA beurteilt das Vorhaben aus Sicht Altlasten mit Aufla-
gen als umweltverträglich. 

 
An der Besprechung vom 27. Juli 2016 mit OIK II, AWA, AUE, 
Advocate und TAB wurde der belastete Standort ehemaliger 
Pistolenstand Schwellenmätteli besprochen. Da der Standort 
des Pistolenstands nicht von Bauarbeiten betroffen ist und wird 
er daher nicht in die abfallrechtlichen Untersuchungen einbezo-
gen, vgl. Antwort zur Eingabe des AWA. 
 
Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt. 
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7.1 x Dem AWA ist innerhalb von 60 Tagen nach Bauabnahme ein 
Kurzbericht (Entsorgungsnachweis) zur gesetzeskonformen 
Entsorgung des Aushubmaterials einzureichen. 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   

8  Naturgefahren 
Das Amt für Wald (KAWA), Abteilung Naturgefahren stellt fest. 
dass die Einhänge der Aare innerhalb des Projektperimeters in 
unverbauten Gebieten verschiedene Gefahrenflächen durch 
Hang muren und ganz vereinzelt Sturzprozesse aufweisen. Im 
Gebiet Engeried - Alter Tierpark besteht gemäss dem Amt für 
Wald eine permanente. tiefgründige Rutschung mit schwacher 
Intensität Das KAWA hält die vorgesehenen Hochwasser-
schutzmassnahmen für wenig verletzlich gegenüber Sturz- und 
Rutschprozessen und daher weitergehende oder besondere 
Massnahmen für nicht notwendig. 
Das KAWA, Abteilung Naturgefahren beurteilt das Vorhaben 
aus Sicht Naturgefahren ohne Auflagen als umweltverträglich. 

 
Wird dankend zur Kenntnis genommen 

    
 

9  Wald 
Das Amt für Wald (KAWA), Waldabteilung Mittelland stellt fest, 
dass das Projekt lediglich im Bereich des Gaswerkareals eine 
temporäre Rodung von 604 m² bedingt. Das Areal beim Gas-
werk ist gemäss Amt für Wald verschiedenartig von Bäumen 
und Sträuchern bestockt. Das KAWA weist darauf hin, dass in 
diesem Bereich nicht die gesamte Fläche der Waldgesetzge-
bung unterstellt ist und als massgebende Beurteilungsbasis der 
im März 2016 genehmigte Waldfeststellungsplan der Stadt Bern 

 
Wird dankend zur Kenntnis genommen 
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dient. Es hält fest, dass die zu rodende Fläche am Waldrand 
neben einem geteerten Fuss- und Radweg mit Beleuchtung 
liegt. Gemäss KAWA sind von der Rodung hauptsächlich der 
Gras- und der Strauchgürtel betroffen, höhere Bäume sind nur 
wenige zu fällen. Für die Anpassung des Wegverlaufes östlich 
des Waldes wird ein Waldabstand von 0 m beantragt. Nach 
Ansicht des KAWA sind die Voraussetzungen für die Erteilung 
der Rodungsbewilligung nach Art. 5 des Waldgesetzes WaG 
(Standortnachweis, Raumplanerische Voraussetzungen, Be-
rücksichtigung Natur- und Heimatschutz, Umweltgefährdung) 
gegeben. 
Das KAWA beurteilt das Vorhaben aus Sicht Walderhaltung mit 
Auflagen als umweltverträglich. 

9.1 x Die Rodungsbewilligung wird bis 31.12.2021 befristet. Wird zur Kenntnis genommen     
9.2 x Das Entfernen der Bestockung bzw. die Zweckentfremdung des 

Waldareals darf erst erfolgen, wenn der zuständige Forstdienst 
die Rodungsfläche angezeichnet hat. 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   

9.3 x Dem Bodenschutz ist gebührend Rechnung zu tragen. Vegeta-
tionsdecke und Oberboden sind möglichst vollständig abzutra-
gen, separat zwischenzulagern und wieder fachgerecht einzu-
bauen. Eine ökologisch ausgebildete Fachperson hat die Bau-
arbeiten zu begleiten und zu überwachen. 

Ist in der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

9.4 x Als Ersatz für die Rodungen wird der Gesuchsteller verpflichtet, 
auf der Parzelle mit dem Grundbuchblatt-Nummer 3929, Ge-

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   
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meinde Bern (351.3), eine Fläche von 604 m² nach den Wei-
sungen der Waldabteilung Mittelland bis 31.12.2023 (Anwuchs-
erfolg gesichert) mit standortgerechten Baum- und Straucharten 
aufzuforsten. 

9.5 x Die Ersatzaufforstung ist entlang dem Fuss- und Radweg mit 
einer temporären Abschrankung (z.B. Lattenzaun oder einfa-
cher Drahtzaun) gegen übermässiges Betreten zu schützen. 

Die Absperrung ist in den Massnahmen ergänzt worden, vgl. 
Eingabe ANF 

 x   

10  Flora, Fauna, Lebensräume 
Die Abteilung Naturförderung (ANF) hält die Aussagen Im UVB 
für umfassend und korrekt. Sie hält jedoch fest. dass rund 
2950 m² an geschützten Landlebensräumen definitiv verloren-
gehen (Hecken, Feld- und Ufergehölze, Einzelbäume, Halbtro-
ckenrasen, Weichholzauenwald, etc.). Auch wenn die ANF dem 
Grundsatz zustimmt, dass ein Teil der Verluste an Lebensraum 
mittels einer höheren Qualität der wiederhergestellten Biotope 
ersetzt werden können, so dürfen die (fischereilichen) Mass-
nahmen im Gewässer (Störsteine) nach Ansicht der ANF nicht 
als Ersatz für Landlebensräume angerechnet werden, da sie 
zumindest teilweise den wasserbaulichen Grundsätzen ent-
sprechen und diese erfüllen sollen (Art. 4 Abs. 2 WBG, Art. 37 
Abs. 2 GSchG, Art 7 BGF, Art. 21 Abs 2 NHG; Protokoll zur 
Bereinigungssitzung UVP-Pflichtenheft vom 12.09.2008, S. 6). 
Die ANF fordert daher zusätzliche terrestrische Ersatzmass-
nahmen für die beanspruchten Landlebensräume. Weil der 
Ersatz gemäss ANF wohl nicht vollständig innerhalb des Pro-

 
Wird dankend zur Kenntnis genommen  
Die Genehmigungsvorbehalte werden bei den jeweiligen Amts- 
resp. Fachberichten behandelt. 
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jektperimeters möglich ist, würde sie auch Ersatzmassnahmen 
ausserhalb des Perimeters im Raum Bern zustimmen. 
Die ANF beantragt aus oben genannten Gründen diverse An-
passungen bzw. Ergänzungen der Gesuchsunterlagen. Die 
ANF beurteilt das Vorhaben nach Ausräumen der Genehmi-
gungsvorbehalte aus Sicht Naturschutz mit Auflagen als um-
weltverträglich. 
Das Jagdinspektorat (JI) stimmt dem Vorhaben grundsätzlich 
zu, verlangt aber Ergänzungen der Gesuchsunterlagen mit 
Aussagen zur Situation des Bibers und zu den Projektwirkun-
gen auf die Biberlebensräume an der Aare 

10.1 x Die Umgestaltung im Gaswerkareal ist mit den ökologischen 
Massnahmen des Drittprojektes "Testplanung Gaswerkareals" 
zu koordinieren. 

In Zusammenarbeit mit ewb, Stadtplanungsamt, Stadtgrün und 
TAB wurde die Abgrenzung der beiden Projekte vorgenommen. 
Die Abgrenzung der beiden Projekte im Gaswerk-Areal befindet 
sich 50 cm landseitig des neuen Uferwegs entlang der Aare. Im 
rückwärtigen Raum werden durch die Hochwasserschutzmass-
nahmen betroffene Naturwerte im Verhältnis 1 : 1 wieder her-
gestellt. 

x    

10.2 x Zu FFL 2, Pflanzungen und Ansaaten: Bei der Ansaat von Halb-
trockenrasen ist die Verwendung von Saatgut aus den umlie-
genden Trockenbiotopen zu prüfen. 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   

11  Landschaft und Ortsbild 
Das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) stellt rele-
vante Konflikte des Vorhabens mit der Landschaft fest. Es kann 
aufgrund der Unterlagen noch keine abschliessende Beurtei-

 
Wird dankend zur Kenntnis genommen 
Die Genehmigungsvorbehalte werden bei den jeweiligen Amts- 
resp. Fachberichten behandelt. 

x    
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lung der Umweltverträglichkeit des Projekts im Bereich Land-
schaft vornehmen und fordert Anpassungen bzw. Ergänzungen 
der Gesuchsunterlagen. 

12  Kulturdenkmäler, archäologische Stätten 
Die städtische Denkmalpflege (stDP) hält fest, dass die geplan-
ten Massnahmen zum Hochwasserschutz in enger Zusammen-
arbeit mit der stDP bezüglich Gestaltung optimiert worden sind. 
Sie stellt fest, dass dem Projekt Hochwasserschutz Quartiere 
an der Aare ein klares Konzept zugrunde liegt, das für alle vom 
Hochwasserschutz betroffenen Uferabschnitte situativ bezüg-
lich Gestaltung überprüft und für jeden Ort und Teilbereich spe-
zifisch angepasst wurde. Die stDP ist der Ansicht, dass das 
Projekt in vielen Teilbereichen eine Aufwertung der bestehen-
den Ufergestaltung und des Stadtbilds darstellt. 
Die stDP beurteilt das Vorhaben aus Sicht Denkmalpflege ohne 
Auflagen als umweltverträglich. 
Der Archäologische Dienst (ADB) stellt fest, dass im Bereich 
der Altstadt und in deren näherer Umgebung mit Siedlungsres-
ten früherer Zeiten zu rechnen ist. Gemäss ADB enthält der 
UVB eine detaillierte Auflistung der Verdachtsflächen. Er stimmt 
den vorgesehenen Massnahmen gemäss UVB zu. 
Der ADB beurteilt das Vorhaben aus Sicht Archäologie mit Auf-
lagen als umweltverträglich. 
Das Tiefbauamt, Oberingenieurkreis (OIK II) stellt fest, dass 
gemäss IVS verschiedene historische Strassen und Wege von 

 
Wird dankend zur Kenntnis genommen 
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nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung betroffen sind. Der 
OIK II weist darauf hin, dass zur Substanz der historischen 
Verkehrswege auch Böschungen, Mauern, die wegbegleitende 
Vegetation wie Hecken, Bäume, Alleen und standortgerechter 
Böschungswuchs, Wegsteine und andere Wegbegleiter wie 
Brunnen usw. gehören. Diese sind ungeschmälert zu erhalten. 
Der OIK II macht ausserdem darauf aufmerksam, dass histori-
sche Strassen/Wege von nationaler Bedeutung betroffen sind 
und das Vorhaben daher auch dem Bundesamt für Strassen 
(ASTRA) zur Stellungnahme einzureichen ist. Gemäss OIK II 
besteht für den Erhalt des Schönau- und Altenbergstegs die 
Möglichkeit, beim Bund (ASTRA) ein Finanzhilfegesuch  
(Beitrag: 25 bis max. 40 %) einzureichen. 
Der OIK II beurteilt das Vorhaben aus Sicht IVS ohne Auflagen 
als umweltverträglich. 

12.1 x Die historischen Strassen / Wege von nationaler, regionaler und 
lokaler Bedeutung mit Substanz aus dem Inventar der histori-
schen Verkehrswege der Schweiz (IVS) sind ungeschmälert zu 
erhalten. Wo nötig ist die Substanz wieder herzustellen (z.B. 
Bepflanzungen usw.). 

Ist in der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

12.2 x Zur Planung der Werkleitungsarbeiten ist der Archäologische 
Dienst beizuziehen. 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   

13  Langsamverkehr 
Das Tiefbauamt, Oberingenieurkreis (OIK II) stellt fest, dass 
gemäss kantonalem Sachplan Veloverkehr mehrere bestehen-

 
Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt. 
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de und geplante Velofreizeitrouten Im Perimeter des Wasser-
bauplans verlaufen. Der OIK II fordert die Berücksichtigung des 
Sachplans Veloverkehrs in der weiteren Planung. 
Der OIK II beurteilt das Vorhaben aus Sicht Langsamverkehr 
ohne Auflagen als umweltverträglich. 

 
 
 
Wird dankend zur Kenntnis genommen 

13.1 x Die betroffenen Wanderwege müssen während der gesamten 
Bauzeit begehbar und sicher sein. Ist dies nicht möglich, so ist 
dies mittels Umleitungen zu gewährleisten.  

Ist in Massnahme LO4 enthalten.  x   

13.2 x Umleitungen sind frühzeitig mit den Berner Wanderwegen ab-
zusprechen. 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   

13.3 x Auf den Wanderwegen ist der heutige Belag beizubehalten. 
Allfällige Schäden an der Wegoberfläche sind fachgerecht zu 
Lasten der Bauherrschaft zu beheben. 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   

13.4 x Die Anhebung des Schönaustegs ist so zu realisieren, dass er 
auch weiterhin mit dem Velo befahrbar ist. 

Da auf eine Anhebung des Altenbergstegs verzichtet wird, ist 
die Eingabe hinfällig. 

    

13.5 x Die Benützung der Velohauptroute Nr. 8 muss während der 
gesamten Bauzeit gewährleistet sein. Allfällig nötige Umleitun-
gen sind entsprechend zu signalisieren und in einem ausrei-
chenden Ausbaustandard sicherzustellen. 

Ist in Massnahme LO4 enthalten.  x   

 

14.1 

 
x 

Allgemeines 
Die Anlage muss nach den eingereichten Gesuchsunterlagen 
erstellt, betrieben und unterhalten werden. Die Im UVB aufge-
führten Massnahmen zum Schutz der Umwelt sind sach- und 
zeitgerecht umzusetzen (vorbehältlich abweichender Auflagen). 

 
Ist in der Ausführung zu berücksichtigen. 

  
x 
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Von Fachstellen und Fachverbänden erlassene Merkblätter, 
Normen und Richtlinien sind zu beachten. 

14.2 x Die Massnahmen im UVB, die Auflagen sowie die Merkblätter, 
Normen und Richtlinien sind In die "Besonderen Bestimmun-
gen" der Unternehmerausschreibungen und in die Werkverträ-
ge zu integrieren und den am Bauvorhaben Beteiligten zur 
Kenntnis zu bringen. 

Ist in der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

14.3 x Der Beginn der Bauarbeiten und umweltrelevante Projektände-
rungen sind den davon betroffenen Fachstellen zu melden. 

Ist in der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

14.4 x Genehmigte Eingriffe in Baumbestände sowie geschützte oder 
schützenswerte Lebensräume sind auf das zwingend notwen-
dige Minimum zu beschränken. Angrenzende Bestände bzw. 
Lebensräume sind vor jeglichen Schäden zu schützen. 

Ist in der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

14.5 x Ausserhalb der in den Plänen bezeichneten Baustellenberei-
che, insbesondere im Wald und im Uferbereich, dürfen keine 
Bodenveränderungen vorgenommen, Baupisten und Installati-
onsplätze eingerichtet oder Material jeglicher Art zwischende-
poniert oder abgelagert werden. Bei Baupisten und Installati-
onsplätzen in Waldnähe ist das Waldareal klar und sichtbar von 
den Zirkulations- und Abstellflächen zu trennen. 

Ist in der Ausführung zu berücksichtigen.  x   

14.6 x Invasive Neophyten sind vor, während und nach Bauabschluss 
im gesamten Projektperimeter zu bekämpfen. Zu- und abge-
führtes Bodenmaterial, das mit invasiven Neophyten belastet 
ist, muss sachgerecht behandelt werden 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   
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1  Das AfU hat sich im Rahmen der Vernehmlassung zum Um-
weltverträglichkeitsbericht bereits zum Vorhaben geäussert. 
Zudem wurde unsere Amtsstelle im Zusammenhang mit der 
Beurteilung der Auswirkungen des Projektes auf den Verkehr 
frühzeitig beigezogen. Die von uns gemachten Auflagen und 
Ergänzungen sind im vorliegenden UVB aufgenommen worden. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen     

2  Luftreinhaltung: 
Die im UVB gemachten Aussagen zur Bauphase sind nachvoll-
ziehbar und stufengerecht. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen     

3  Gemäss Angaben der Verfasser des Umweltverträglichkeitsbe-
richtes ·bestehen zum aktuellen Zeitpunkt noch Unklarheiten 
bezüglich der Angaben zur Flächenbeanspruchung, zu den 
Abfallmengen und damit zu den Bautransporten. Daher können 
die definitiven Belastungen für einzelne Umweltbereiche noch 
nicht abschliessend ermittelt werden. Mit den angenommenen 
Zahlen für die Bautransporte zeigt sich, dass die Ziel- und Ma-
ximalwerte für die spezifischen Emissionen von NOx und CO2 
unter den getroffenen Annahmen nicht eingehalten werden 
können. Eine weitere Reduktion der Luftschadstoffemissionen 
ist erforderlich. Als Massnahme wird vorgeschlagen, im Fuhr-
park nur. Fahrzeuge mit Abgasnorm EURO V oder EURO VI 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   
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zuzulassen. Damit könnte zumindest der Maximalwert eingehal-
ten werden. 
Die Stadt Bern verlangt gemäss ihrem Praxisblatt Bautranspor-
te (vgl. http://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-
energie/larm/downloads-und-links) für Baustellen der öffentli-
chen Hand einen Mindeststandard der Fahrzeuge von EURO IV 
(oder Partikelfilter). Sollten sich die vorliegenden provisorischen 
Angaben zu den Bautransporten und damit die zu erwartende 
Überschreitung der Maximal.-und Zielwerte für die spezifischen 
Emissionen von NOx und C02 bestätigen, sind Fahrzeuge min-
destens der Abgasnorm EURO V einzusetzen und nur in Aus-
nahmefälle solche mit EURO IV zuzulassen. Diese Ausnahmen 
sind der Umweltbaubegleitung zu begründen. 

4  Wir begrüssen die Einsetzung einer Umweltbaubegleitung und 
fordern diese auf, dem AfU vor Baubeginn das Konzept "Um-
weltmassnahmen während der Bauphase" einzureichen (vgl. 
http://www. bern.ch/themen/umweltnatur-und-
energie/larm/downloads-und-links). 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   

5  Dem AfU ist von der Umweltbaubegleitung periodisch (Intervall 
nach Absprache) über die Umweltmassnahmen auf der Bau-
stelle Bericht zu erstatten. 

Wird im Pflichtenheft für die Umweltbaubegleitung ergänzt.  x   

6  Die im UVB gemachten Aussagen zur Betriebsphase sind 
nachvollziehbar und stufengerecht. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

7  Die im UVB gemachten Aussagen zur Bauphase sind nachvoll- Wird dankend zur Kenntnis genommen.     
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ziehbar. Die Baustelle ist in verschiedene Abschnitte eingeteilt. 
Es gilt jeweils die Massnahmenkategorie B für die lärm intensi-
ven Bauarbeiten. Für die Bautransporte gilt die Massnahmen-
stufe A. 
Die Bautransporte erfolgen teilweise über Strassenabschnitte, 
wo heute bereits Grenzwertüberschreitungen bestehen. Ge-
mäss den provisorischen Angaben zu den Transportzahlen sind 
die Zusatzbelastungen durch den Baustellenverkehr auf allen 
Strecken gering. Es entstehen keine wahrnehmbaren Erhöhun-
gen der Lärmbelastungen (Zunahme < 1 dB(A)). 

8  Das Vorhaben bedingt phasenweise sehr lärmintensive Bauar-
beiten. Beim Bauinspektorat der Stadt Bern sind vorgängig die 
Bewilligungen für Bauarbeiten ausserhalb der vom städtischen 
Reglement zur Bekämpfung des Baulärms zugelassenen Bau-
zeiten (7:00 bis 20:00 ohne 12:00 bis 13:15 Uhr) einzuholen. 

Die erforderlichen Bewilligungen werden, bei Bedarf, durch die 
Bauherrschaft eingeholt. 

 x   

9  Gemäss UVB verursacht der Betrieb der neuen Anlage keine 
wesentlich anderen Lärmimmissionen als die bestehende Anla-
ge. Diese Aussage ist für uns nachvollziehbar. Daher sind keine 
zusätzlichen Massnahmen umzusetzen. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

10  Erschütterungen 
Die im UVB gemachten Aussagen zur Bauphase sind nachvoll-
ziehbar und stufengerecht. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

11  Das Konzept zur Erstellung der Rissprotokolle ist auch dem AfU 
zur Prüfung vorzulegen. 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   
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12  Die Anwohner sind vorgängig über Arbeiten zu informieren, 
welche zu Erschütterungen führen. 

Vor dem Baubeginn und auch während den einzelnen Bauab-
schnitten werden die betroffenen Anwohner regelmässig über 
die vorgesehenen Bauarbeiten und deren möglichen Erschütte-
rungen informiert. 

 x   

13  Die im UVB gemachten Aussagen wonach sich beim Betrieb 
keine Erschütterungen ergeben ·sind nachvollziehbar und stu-
fengerecht. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

14 x Die im Umweltverträglichkeitsbericht im Kapitel 6 genannten 
Massnahmen für die Umweltbereiche Luftreinhaltung, Lärm und 
Erschütterungen sind umzusetzen. 

Wird zur Kenntnis genommen.  x   

15 x Für Bautransporte sind Fahrzeuge mit mindestens EURO V 
zugelassen. Der Einsatz von Fahrzeugen mit EURO IV ist der 
Umweltbaubegleitung zu begründen. 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   

16 x Dem AfU ist vor Baubeginn das Konzept „Umweltmassnahmen 
während der Bauphase" einzureichen. 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   

17 x Dem AfU ist von der Umweltbaubegleitung periodisch über die 
Umweltmassnahmen auf der Baustelle Bericht zu erstatten. 

Wird im Pflichtenheft für die Umweltbaubegleitung ergänzt.  x   

18 x Vor Baubeginn ist beim Bauinspektorat der Stadt Bern die Be-
willigungen für Bauarbeiten einzuholen, die ausserhalb der vom 
städtischen Reglement zur Bekämpfung des Baulärms zuge-
lassenen Bauzeiten stattfinden. 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   

19 x Betroffene sind vorgängig über lärmige und von Erschütterun-
gen begleitete Arbeiten zu informieren (Art und Dauer der Ar-
beiten). 

Wird zur Kenntnis genommen.  x   
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20 x Das Konzept zur Erstellung der Rissprotokolle ist auch dem AfU 
zur Prüfung vorzulegen. 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   

 

Amt für Wald des Kantons Bern (Amtsbericht) 
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4  Der UVB ist für den Bereich Wald umfassend, nachvollziehbar 
und richtig. Die im Pflichtenheft aufgeführten Fragen werden 
korrekt behandelt. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

 

Amt für Wasser und Abfall (Amtsbericht) 

Nr  Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung 



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Vorprüfungsbericht Seite 72 

 

 
Au

fla
ge

 
  

Ba
up

ro
je

kt
 

Au
sf

üh
ru

ng
 

"N
ac

hg
an

g"
 

ke
in

e 

1  Durch das Projekt sind verschiedene im Kataster der belasteten 
Standorte (KbS) verzeichnete Standorte betroffen. Mit den im 
UVB-Bericht "Hochwasserschutz Aare Bern" (15. Januar 2016) 
der IC lnfraconsult AG vorgeschlagenen Massnahmen (vgl. 
Kapitel 5.10.4 des Berichts) sind wir einverstanden. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

3  Aus Sicht des Grundwasserschutzes sind wir mit den im UVB-
Bericht "Hochwasserschutz Aare Bern" vom 15. Januar 2016 
der Firma IC lnfraconsult AG, Bern, vorgeschlagenen Mass-
nahmen (Kapitel 5.6.4), der Beurteilung (Kapitel 5.6.6) und den 
Schlussfolgerungen im Umweltbereich Grundwasser (Kapitel 
6.3) einverstanden. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

4  Wird eine Winterbaustelle in Betracht gezogen, sollte ein Bo-
denabtrag möglichst rechtzeitig vor der Nässeperiode erfolgen. 

Wird während der Ausführung berücksichtigt.  x   

5  Wird eine Schadstoffbelastung des Bodens erwartet, muss der 
Boden untersucht und falls nötig sachgerecht entsorgt werden. 

Wird zur Kenntnis genommen.  x   

6  Die relevanten Bodenschutzmassnahmen sind innerhalb des 
UVB vom 15.01.2016 erstellt von IC lnfraconsult AG enthalten. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

7  Eine ausgewiesene Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) ist 
beizuziehen. 

Für die Ausführung ist eine Umweltbaubegleitung vorgesehen. 
Diese wird auch die bodenkundlichen Aspekte abdecken. 

 x   

11 x Die Aushubarbeiten müssen durch ein auf Altlasten spezialisier-
tes Geologie- oder Umweltbüro vor Ort begleitet werden. 

Für die Ausführung ist eine Umweltbaubegleitung vorgesehen. 
Diese wird auch die Aspekte in Bezug auf Altlasten abdecken. 

 x   

12 x Die Entsorgung von belastetem Aushubmaterial in Betrieben 
des Kantons Bern bedarf einer Genehmigung durch das AWA. 
Die Gesuche sind mittels der Internet-Applikation EGI (Entsor-
gungsgenehmigung via Internet) einzureichen. Die Entsorgung 
von belastetem Material (Aktivitäten, Mengen und Entsor-

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   
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gungswege) muss dokumentiert werden. 
13 x Dem AWA ist innerhalb von 60 Tagen nach Bauabnahme ein 

Kurzbericht (Entsorgungsnachweis) zur gesetzeskonformen 
Entsorgung des Aushubmaterials einzureichen. 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.   x  

16  Die abfallrechtlichen Untersuchungen müssen nach Absprache 
mit dem AWA durchgeführt und unserem Amt danach zur Stel-
lungnahme eingereicht werden. Der belastete Standort mir der 
Nr. 0351-0590 (ehemaliger Pistolenstand Schwellenmätteli) 
muss ebenfalls in die abfallrechtlichen Untersuchungen (vgl. 
Kapitel 5.10.4 des UVB) einbezogen werden. 

Im Einverständnis des AWA (Absprache vom 27. Juli 2016) 
wird auf eine Untersuchung des belasteten Standorts Nr. 0351-
0590 verzichtet, da mit den vorgesehenen Hochwasserschutz-
massnahmen keine Veränderung des heutigen Zustands vor-
gesehen und der Altlastenperimeter vom Hochwasserschutz-
projekt nicht betroffen ist. 

    

 

Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis II 

Nr  Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung 

 

Au
fla

ge
 

  

Ba
up

ro
je

kt
 

Au
sf

üh
ru

ng
 

"N
ac

hg
an

g"
 

ke
in

e 

33  Wir begrüssen das Projekt in vorliegender Form. Es berücksich-
tigt die zahlreichen unterschiedlichen Interessen in ausgewo-
gener Form und bringt einen nachhaltigen, angemessenen 
Hochwasserschutz für die Quartiere an der Aare. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     
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34  Der UVB ist in unserem Zuständigkeitsbereich verständlich und 
nachvollziehbar. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

35  Mit den Massnahmen zur Reduktion der Lärmeinwirkungen 
nach Ziff. 6.1 des UVB's sind wir einverstanden. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

36  Die betroffenen Wanderwege müssen während der gesamten 
Bauzeit begehbar und sicher sein. Ist dies nicht möglich, so ist 
dies mittels Umleitungen zu gewährleisten. Umleitungen sind 
frühzeitig mit den Berner Wanderwegen abzusprechen. 

Wird zur Kenntnis genommen.  x   

37  Auf den Wanderwegen ist der heutige Belag beizubehalten. 
Allfällige Schäden an der Wegoberfläche sind fachgerecht zu 
Lasten der Bauherrschaft zu beheben. 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   

38  Die historischen Strassen/Wege von nationaler, regionaler und 
lokaler Bedeutung mit Substanz aus dem Inventar der histori-
schen Verkehrswege der Schweiz (IVS) sind ungeschmälert zu 
erhalten. Wo nötig ist die Substanz wiederherzustellen (z.B. 
Bepflanzungen usw.). 

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergänzt.  x   

39  In unseren Zuständigkeitsbereichen beurteilen wir das Vorha-
ben als umweltverträglich. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

40  Die Platzverhältnisse sind im zentralen städtischen Siedlungs-
bereich äusserst begrenzt, gewichte städtebauliche Aspekte 
schränken die Möglichkeiten für ökologische Aufwertungen im 
Gewässerraum ein. Deshalb kann nicht in allen Abschnitten Art. 
4 Abs. 2 Bundesgesetz über den Wasserbau eingehalten wer-
den, eine Ausnahme nach Art. 4 Abs. 3 Bundesgesetz über den 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     
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Wasserbau ist notwendig und angebracht. Trotzdem werden 
mit dem Projekt mit Mikrostrukturen lokale ökologische Verbes-
serungen angestrebt. 

41  Aus unserer Sicht kann das Vorhaben bewilligt werden. Wird dankend zur Kenntnis genommen.     
42  Für den Erhalt des Schönau- und Altenbergstegs besteht aus 

unserer Sicht die Möglichkeit beim Bund (ASTRA) ein Finanz-
hilfegesuch (Beitrag: 25 bis max. 40%) einzureichen (siehe 
Beilagen). 

Besten Dank für den Hinweis, wird dankend zur Kenntnis ge-
nommen. 
Die Betragsgesuche werden zu gegebener Zeit gestellt. 

x    

 
 

4.3 Koordinierte Stellungnahme Bund 

Bundesamt für Umwelt 
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1  Das zur Vorprüfung eingereichte Projekt wirkt ausgewogen und 
wird von uns grundsätzlich unterstützt. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     
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2  In der Konsequenz ist zu überprüfen, wie die Risikoentwicklung 
in den geschützten Quartieren beeinflusst werden kann. Es ist 
zu vermeiden, dass insbesondere in Gebieten mit einem redu-
zierten baulichen Hochwasserschutz durch eine Intensivierung 
der Nutzung eine Wertekonzentration und damit ein Risikoan-
stieg erfolgt. Diesbezüglich hat die Stadt Bern erste Abklärun-
gen in Auftrag gegeben. Das BAFU unterstützt diese Anstren-
gungen ausdrücklich. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen. x    

3  Die Wirtschaftlichkeitsnachweise sind aber in der nächsten 
Projektphase zwingend voranzutreiben. Diesbezüglich wieder-
holen wir unsere Anforderung, dass nebst dem Nachweis über 
das Gesamtprojekt auch die Wirtschaftlichkeit pro Quartier aus-
zuweisen ist. 

Wird zur Kenntnis genommen. x    

4  Die Anhebung des Schönau- und des Altenbergstegs sind zu 
überprüfen. Die Unsicherheiten der Verklausungsszenarien 
sind angemessen zu berücksichtigen. 

Auf die Anhebung des Schönau- und Altenbergstegs wird ver-
zichtet. Es wird auf den technischen Bericht "Hydraulik und 
Geschiebe" verwiesen. 

x    

5  Eine konsequente Differenzierung der Siedlungsentwässerung 
und der Hochwasserschutzmassnahmen muss in allen Projekt-
unterlagen (inkl. Kostenvoranschlag) sichergestellt werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. x    

6  Die Abgrenzung von Drittprojekten, wie zum Beispiel die Um-
gestaltung der Aastrasse, muss in allen Projektunterlagen (inkl. 
Kostenvoranschlag) sichergestellt werden. 

Die Darstellung der Abgrenzung zu den Drittprojekten wurde in 
den Plänen und im technischen Bericht verbessert. 

x    

7  Die Wirtschaftlichkeit der Massnahmen muss in der nächsten 
Projektphase nachgewiesen werden. Dazu müssen die lntensi-

Wird zur Kenntnis genommen. x    
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tätskarten aktualisiert werden sowie ein Kostenvoranschlag und 
ein Kostenteiler vorliegen. 

8  Im Bereich Gaswerkareal ist darauf zu achten, dass das Auf-
wertungspotential bestmöglich genutzt wird und die Ufer zu-
rückhaltend mit Blöcken verbaut werden. 

Die Aufweitung Gaswerk-Areal befindet sich gemäss Kataster 
der belasteten Standorte in einem Ablagerungsstandort. Ge-
mäss den Bodenproben vom Dezember 2016 ist der Boden bis 
zur Aare belastet. Sicherungsmassnahmen (Geotextil und Vor-
schüttung) damit der belastete Boden nicht ausgeschwemmt 
wird, müssen deshalb vorgenommen werden. 
Die geplante Aareaufweitung auf dem Gaswerk-Areal wurde 
weiter optimiert. Verschiedene Varianten wurden skizziert und 
die Bestvariante ausgewählt. 

x    

9  Die Aufwertung des rechten Ufers unterhalb des Schwellenmät-
teli (km 29.000) ist ohne Abstriche vorzunehmen. Eine Aufwer-
tung des Ufers ist auch oberhalb des 250 m³/s-Spiegels vorzu-
nehmen. 

Der Kompromiss "Verbauungstyp Bern" - Ökologie unterhalb 
der Wassermenge 120 m³/s (resp. 200 - 250 m³/s entlang des 
rechten Matteufers) und Städtebau oberhalb - wurde in langwie-
rigen, harten Verhandlungen zwischen Team Aarebogen, Fi-
schereiinspektorat, Denkmalpflege, Stadtplanungsamt, Stadt-
grün, kantonalem und städtischen Tiefbauamt erkämpft. Wenn 
auch auf der Gegenseite der Matte ist der städtebauliche Ein-
fluss immer noch äusserst hoch zu werten. 
Ein Abweichen von diesem Kompromiss ist, aus Sicht der Bau-
herrschaft, nicht angebracht. 

x    

10  Nur im Abschnitt Gaswerkareal wird sich eine merkliche Ver-
besserung der Gewässerstrukturen ergeben. Alle anderen 
Massnahmen sind punktueller Natur und sorgen nur bei Nor-
malabfluss und Niederwasser für eine lokale ökologische Ver-

Wird zur Kenntnis genommen.     
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besserung. Diese sind umzusetzen. 
11  Wir beantragen, in der nächsten Projektphase eine Aufweitung 

und Strukturierung der Aare vor dem Lorrainebad zu prüfen und 
wenn möglich in das Projekt aufzunehmen. 

Verschiedene Aufwertungsmöglichkeiten oberhalb des Lorrai-
nebads wurden geprüft. 
Einerseits können die erforderlichen Ersatzmassnahmen im 
Gaswerk-Areal kompensiert werden, andererseits soll das vor-
liegende Projekt nicht mit zusätzlichen Projektelementen er-
gänzt werden. Aus diesen Gründen wird auf eine Aufweitung 
oberhalb des Lorrainebads im Hochwasserschutzprojekt "Ge-
bietsschutz Quartiere an der Aare" verzichtet. 

x    

12  Es ist zu prüfen, ob dort wo die Verbauung saniert werden 
muss und sich der Abschnitt nicht in unmittelbarer Nähe der 
Altstadt befindet, auf die Steinplatten oberhalb der Mittelwas-
serlinie verzichtet werden. 

Da die Steinplatten im Bereich Altenberg/Längmauer nur stel-
lenweise saniert werden müssen, bietet sich hier eine neue 
Gestaltungslösung nicht an. 

x    

13  Das Vorkommen des Bibers im Projektperimeter ist beim Vor-
haben zu berücksichtigen 

Der Biber wird im Projekt berücksichtigt. 
Massnahmen für den Biber sind in der Massnahmenliste des 
UVB's enthalten. 

x    

14  Grundwasser: Auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen 
haben wir gegen das Projekt nichts einzuwenden. Wir unter-
stützen den kantonalen Amtsbericht des Amtes für Wasser und 
Abfall vom 08. April 2016. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

26  Das Dossier enthält noch keinen detaillierten Kostenvoran-
schlag, keinen Kostenteiler und keinen Wirtschaftlichkeitsnach-
weis. Diese Elemente sind in der nächsten Projektphase priori-
tär voranzutreiben. Die im Handbuch Programmvereinbarung 

Wird zur Kenntnis genommen. x    
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im Umweltbereich festgehaltenen Anforderungen und die Defi-
nition der anrechenbaren Kosten sind zu berücksichtigen. 

 

Bundesamt für Kultur 
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15  In ihrer Summe lassen die projektierten Massahmen gemäss 
BAK eine nur geringe Beeinträchtigung des schützenswerten 
Ortsbilds erwarten. 

Wird dankend zur Kenntnis genommen.     

16  Die neu zu erstellenden Mauern unterhalb des Altenbergsteges 
erscheinen in ihrem Verlauf etwas willkürlich. Im Gegensatz zu 
den flussaufwärts grosszügig konzipierten Mauerbauwerken ist 
der Verlauf der Mauern im genannten Bereich wenig nachvoll-
ziehbar und tritt in seiner kleinräumig-mäandrierenden Form 
störend in Erscheinung. 

Der Mauerverlauf unterhalb des Altenbergstegs wurde opti-
miert. 

x    

17  Die geplante Anhebung von Schönau- und Altenbergsteg be-
dingt tiefgreifende Eingriffe an den Brückenwiderlagern. Das 
BAK bedauert, dass der Verklausungsgefahr nicht mit betriebli-

Da auf eine Anhebung des Schönau- und Altenbergstegs ver-
zichtet wird, ist die Eingabe hinfällig. 

x    
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chen Massnahmen entgegnet werden kann, um einen integra-
len Erhalt der schützenswerten Brückenbauwerke zu ermögli-
chen. Im Rahmen der weiteren Planung ist eine sorgfältige 
Gestaltung der notwendigen Anpassungen im Zugangsbereich 
der Stege vorzunehmen. 

 

Bundesamt für Strassen 
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18  Die Anhebung der Bauten ist so vorzunehmen, dass ein mög-
lichst grosser Anteil der originalen Bauteile wiederverwendet 
werden kann. Die Erhöhungen sollen ausschliesslich durch 
Massnahmen an den uferseiligen Verankerungen und Zugän-
gen und keinesfalls durch Anpassungen der Geometrie der 
Hängekonstruktionen erfolgen. Die Einpassung der Zugänge zu 
den Brücken hat so zu erfolgen, dass die heutigen Proportionen 
und die Einordnung der Bauten ins Landschaftsbild wiederher-
gestellt werden können. Neue Bauteile haben sich in ihrer Ma-

Da auf eine Anhebung des Schönau- und Altenbergstegs ver-
zichte wird, ist die Eingabe hinfällig. 
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terialität den bestehenden Baumaterialen anzupassen. 
19  Beim Zugang zum Altenbergsteg ist auf Seite Altenberg, zwi-

schen Steg und Treppe zur Altenbergstrasse, im Rahmen der 
Terrainerhöhung die ursprünglich vorhandene gepflästerte 
Oberfläche wiederherzustellen. 

Da auf eine Anhebung des Altenbergstegs verzichtet wird, ist 
die Eingabe hinfällig. 

    

20  Sämtliche aufgrund des Projekts unabwendbaren baulichen 
Massnahmen an der Substanz der historischen Verkehrswege 
sind zu Lasten des Projekts im Sinne der Wiederherstellung 
nach Artikel 7 Ansatz 4 der Verordnung über das Bundesinven-
tar der historischen Verkehrswege der Schweiz VIVS vorzu-
nehmen. 

Wird zur Kenntnis genommen x    

 

Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission und Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege 

Nr  Eingabe Antwort Weiterbearbei-
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21  Zusammenfassend beurteilen die Kommissionen den vorlie-
genden Wasserbauplan als leichte Beeinträchtigung des Orts-
bildes von nationaler Bedeutung der Stadt Bern. 

Wird zur Kenntnis genommen     
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22 x Auf die geplante Anhebung von Altenbergsteg und Schönaus-
teg ist zu verzichten. 

Der Eingabe wird entsprochen. x    

23 x Im Abschnitt zwischen Altenbergsteg und Botanischem Garten 
sind Lösungen mit baulichen Massnahmen am bestehenden 
Mauerbestand zu prüfen und dem Bau einer zusätzlichen Mau-
er vorzuziehen. 

Die Vorstudie "Objektschutz Hochwasser der Quartiere Dalma-
zi, Matte rechts, Altenberg und Langmauer" vom 31. Oktober 
2013 untersucht die Liegenschaften zwischen Altenbergsteg 
und Botanischem Garten. Die Gebäude sind denkmalpflegeri-
sche geschützt. 
Die Gebäude entlang der Aare sind in der Vorstudie als voll-
ständig wasserdurchlässig eingestuft und eine Abdichtung ohne 
Eingriff in die Gebäudehülle als nicht möglich eingeschätzt wor-
den. Aus diesem Grund ist eine Sitzmauer vorgesehen. Der 
Verlauf der Mauer wurde optimiert. 

x    

24 x Die durchgehende Verwendung von Sandsteinen ist nochmals 
zu Gunsten einer differenzierten Anwendung mit Einbezug an-
derer berntypischer Natursteine wie etwa Kalk und Tuff zu prü-
fen. Für den Bereich der Matte ist die sich weit besser eignende 
Bauweise in Sichtbeton, dessen Oberflächen in Farbigkeit, 
Struktur und Textur unterschiedlich je nach Situation zu bear-
beiten sind, vorzuziehen und vorweg in einer differenzierten 
Recherche zu analysieren. 

Am 15. Februar 2017 fand eine Begehung mit Vertretern der 
ENHK und EKD zum Thema Materialisierung der Ufermauer in 
der Matte statt. Die ENHK und EKD hat daraufhin die ergän-
zenden Stellungnahme vom 12. April 2017 verfasst, in welcher 
auf nebenstehende Eingabe (Auflage) verzichtet wird. 

x    

25  Die Kommissionen wünschen über den weiteren Verlauf des 
Geschäftes informiert zu werden 

Wird zur Kenntnis genommen. x    
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5 Anhang: 
Vorprüfungseingaben 

 
 
























































































